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Tabelle 1.1: Abstimmungsergebnisse nach Kantonen, in Prozent der Stimmenden

Kanton Beteiligung Finanzierung der Initiative
in % Arbeitslosenver- «Jugend ohne

Sicherung: % Ja Drogen»
%  Ja

CH ........................................................ 40.3 49.2 29.4

ZH .......................................................  44.1 54.5 26.9
BE .......................................................  36.8 50.1 30.6
LU .......................................................  43.0 56.9 32.1
UR .......................................................  30.7 51.3 30.7
SZ .......................................................  31.1 57.6 33.1 £
OW .......................................................  31.1 59.5 27.4
NW .......................................................  40.0 58.6 29.1
GL .......................................................  31.7 60.5 33.0
ZG .......................................................  46.8 54.9 27.9
FR .......................................................  39.6 39.2 32.0
SO .......................................................  51.6 48.7 26.4
BS .......................................................  48.8 47.7 18.4
BL .......................................................  47.4 49.9 20.7
SH .......................................................  64.4 54.5 29.8
AR .......................................................  61.5 60.2 32.1
AI .......................................................  34.2 74.6 34.3
SG .......................................................  38.9 60.6 32.0
GR .......................................................  30.2 58.3 26.8
AG .......................................................  40.9 54.7 29.7
TG .......................................................  40.0 57.1 33.6
TI .......................................................  33.5 46.8 40.7
VD .......................................................  37.0 35.7 33.7 W
VS .......................................................  35.9 37.5 44.8
NE .......................................................  37.3 24.6 27.7
GE .......................................................  47.6 31.0 17.9
JU .......................................................  38.9 19.6 25.5

Quelle: http://www.admin.ch
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1. Einleitung
Zwei Vorlagen wurden dem Schweizer Volk am 28. September 1997 zur Abstimmung vorgelegt: 
der Bundesbeschluss über die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung und die Volksini
tiative «Jugend ohne Drogen». Beide wurden abgelehnt. Im ersten Fall kann man halbwegs von 
einer Überraschung sprechen, wenn man bedenkt, dass das von einer kleinen A rbeitslosen
gruppe ergriffene Referendum anfänglich nicht einmal von den grossen Gewerkschaften un
terstützt wurde. Bei der Anti-Drogeninitiative wurde allgemein davon ausgegangen, dass sie 
abgelehnt würde, hatten sich doch fast alle Parteien und Verbände für die W eiterführung der 
Drogenpolitik des Bundes, d.h. gegen die Initiative ausgesprochen. Trotzdem wurde die Kam
pagne von Anfang an recht lebhaft geführt, die Presse brachte regelmässig Schlagzeilen, na
mentlich «dank» einem gewissen stellvertretenden BIG A -D irektor und seinen beleidigenden

• Aussagen über Arbeitslose. Trotz einer sehr mittelmässigen Stimmbeteiligung (40 Prozent) 
konnte die Abstimmung als Testlauf für die Sozialpolitik der Behörden gelten. Sie wurde von 
der politischen Elite sehr genau verfolgt, wie die lange Kampagne in den Medien und die 
grosse Beteiligung an der Abstimmung über die Arbeitslosenversicherung im N ationalrat (85 
Prozent) und im Ständerat (89 Prozent) im D ezember 1996 bezeugt.

2. Die Bedeutung der Vorlagen und die politische 
Sachkenntnis

Das Schweizer Stimmvolk stufte die am 28. Septem ber 1997 zur Abstimmung gebrachten Vor
lagen als relativ bedeutend ein. Auf einer Skala der Bedeutung/«/- sich selbst von 0 bis 10 gaben 
die Befragten dem Bundesbeschluss über die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung im 
Mittel 6,3 und der Anti-Drogeninitiative 6,2 Punkte. Auf der entsprechenden Skala kam die 
Bedeutung fü r  das Land  auf 7,6 resp. 7,5 Punkte. Die Bedeutung dieses Urnengangs lag dem 
nach über dem Mittel der letzten Jahre ’. D er Bundesbeschluss über die Arbeitslosenversiche
rung machte den Bürgerinnen und Bürgern allerdings etwas mehr zu schaffen, fanden doch 
47 Prozent der Befragten, dass es ziemlich schwierig sei, sich über diese Vorlage eine Meinung 

A z u  bilden, während es bei der A nti-Drogeninitiative nur 40 Prozent w aren2. Im Vergleich zu 
^ ^ a n d e r e n  Urnengängen aber präsentierten die beiden Vorlagen vom 28. Septem ber in der Ö f

fentlichkeit keine besonderen Schwierigkeiten3. Ein Grund dafür liegt gerade in der persönli
chen Bedeutung der beiden Vorlagen, da das Volk ziemlich direkt davon betroffen war. Und 
schliesslich muss festgehalten werden, dass der Bundesbeschluss über die Finanzierung der

1 S. zum Beispiel Sciarini et al. (1995), S. 4 (Seiarini, Pascal 1995. Analyse der eidgenössischen Abstim m ung 
vom 12. März)

2 In diesen Zahlen sind in W irklichkeit die <eher schwierigem A ntw orten (11 Prozent für die A rbeitslosenver
sicherung und 9 Prozent für die A nti-D rogeninitiative) sowie die «Unentschiedenen) (36 resp. 31 Prozent) 
zusammengefasst.

3 Für den Zeitraum  1981-1991 fand B runner (1993), S. 52-53 (Brunner, M atthias 1993. «La form ation de 
l’opinion », in: Citoyennete et democratie directe, von H anspeter Kriesi, Genf, Verlag G eorg), dass im D urch
schnitt 44 Prozent der A ntw ortenden es eher schwierig finden, sich eine Meinung über die zur Abstim m ung 
gelangenden Vorlagen zu bilden.
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Tabelle 2.1: Bedeutung fü r  das Land, fü r  sich selbst, sowie Schwierigkeit der Meinungsbildung 
bei der Initiative «Jugend ohne Drogen» (Drogen) und beim Bundesbeschluss über 
die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung, nach Beschäftigungsart 
(Durchschnitt fü r  jede Gruppe, Prozentsatz)

Berufstätig
Drogen Beschluss

Pensioniert
Drogen Beschluss

In Ausbildung
Drogen Beschluss

Arbeitslos im Haushalt beschäftigt Total
Drogen Beschluss Drogen Beschluss Drogen Beschlus

Bedeutung 
für das Land

7.6 7.6 7 .6  7.8 7.5 7.5 7.5 8.2 7.4 7.4 7.5 7.6

Bedeutung 
für sich selbst

6.4 6.4 5 .8  6.1 5.9 5.6 6.5 8.2 5.8 5.8 6.2 6.3

Schwierigkeit 
der Meinungs
bildung

36% 44% 40%  42% 33% 60% 46% 39% 54% 57% 40% 47%

N 5 6 3 -
569

5 5 5 -
565

1 6 4 -  1 6 3 -  
166 164

6 1 -
63

6 0 -
63

2 4 -
26

26 1 4 0 -
144

1 3 9 -
142

9 5 4 -
966

9 4 7 -
960

Quelle: VOX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 28. September 1997

Arbeitslosenversicherung in der Bedeutungsskala recht nah an der Vorlage zum gleichen The
ma lag, die im Septem ber 1993 angenomm en wurde (Bedeutung für das Land 8,0, persönliche 
Bedeutung 6,6 Punkte), was beweist, falls dies noch nötig ist, dass das Them a Arbeitslosenver
sicherung nicht an Bedeutung verloren hat.

Wie wichtig das, was bei Vorlagen wie denjenigen vom 28. Septem ber auf dem Spiel steht, von 
den Bürgerinnen und Bürgern eingeschätzt wird, hängt vermutlich von den sozio-politischen 
Merkmalen ab. Insbesondere unterscheidet sich die Einschätzung der Bedeutung für sich selbst 
wahrscheinlich nach sozialen G ruppen, da bestimmte G ruppen im Fall der Arbeitslosenversi
cherung von den vorgeschlagenen oder schon eingeführten Massnahmen direkter betroffen 
waren als andere. G erade bei dieser Vorlage konnten wir in der Einschätzung ihrer Bedeutung 
Unterschiede feststellen, die von der Beschäftigung der A ntw ortenden abhingen, also davon, 
ob sie berufstätig, pensioniert, in Ausbildung, arbeitslos oder im H aushalt beschäftigt waren. Es 
wird natürlich davon ausgegangen, dass die Arbeitslosen sich persönlich betroffener fühlten,! 
namentlich im Vergleich zu den Pensionierten und den im H aushalt Beschäftigten. Bei der 
Anti-Drogeninitiative dagegen gab es weder nach Alter, noch nach Religion oder anderen mit 
der eigentlichen Stimmabgabe verbundenen Variablen grosse Unterschiede in der Einschät
zung der Bedeutung. Deshalb beschränken wir uns bei beiden Vorlagen darauf, die Unterschie
de nach der A rt der Beschäftigung zu betrachten (Tabelle 2.1). Im übrigen geben wir -  in 
Prozent -  in jeder Kategorie den A nteil Personen an, die Schwierigkeiten hatten, sich eine 
Meinung über die Inhalte zu machen oder unentschlossen waren.

In der Tat massen die A rbeitslosen dem Bundesbeschluss über die Finanzierung der Arbeitslo
senversicherung am meisten Bedeutung zu, sowohl für das Land wie für sich selbst. Zudem 
waren sie die einzigen, die nicht unterschieden zwischen den Auswirkungen des Beschlusses
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Tabelle 2.2: Stand des Wissens, der M otivation und der Kenntnis der beiden Vorlagen

Jugend 
ohne Drogen 

(n =  1001)

Arbeitslosen
versicherung  

(n =  1001)

Durchschnitt 
1 9 8 1 -1 9 9 5  

(n =  102 313)

Wissen 0 7 .4 12 .9 10 .4
1 16.8 1 7 .0 12 .4
2 32.1 3 3 .0 26 .3
3 43 .8 37 .2 51 .0

Total 100% 100% 100%

Motivation 0 23 .0 32 .0 27 .3
1 38 .0 38 .6 52 .8
2 39.1 29 .5 19 .9

Total 100% 100% 100%

Kenntnis 1 33 .9 4 3 .4 34 .6
2 25 .7 24 .7 18.1
3 16.6 14 .9 32 .8
4 23 .9 17.1 14.5

Total 100% 100% 100%

Quelle: VOX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 28. September 1997

auf sie se lber und denjenigen auf die G esam tbevölkerung . Im  übrigen  fanden  sie d ie A n ti
D rogen in itiative  ebenso  wichtig wie d ie Personen, d ie e in e r A rb e it nachgingen. D ie in A usbil
dung S tehenden  dagegen schienen die beiden  V orlagen persönlich  w enig zu beschäftigen. Ins
b eso n d ere  d ie A rbeitslosenversicherung  ha tte  ih rer A nsich t nach  w eder besonders spürbare  
A usw irkungen, noch w ar sie ihnen besonders k lar (60 P rozen t von ihnen h a tten  Schw ierigkei
ten, sich e ine  M einung zu bilden). U nd schliesslich w ar bei den Pension ierten  und den im 
H aushalt B eschäftig ten  e ine  ziem lich k lare  U n terscheidung  dessen auszum achen, was die B e
deu tung  de r V orlagen fü r das L and o d er fü r sie persönlich  anging, was dadurch  zu e rk lären  ist, 
dass sie von den P rob lem en  des B erufsalltags relativ w eit en tfe rn t sind.

D er B edeu tung  de r Inhalte, die eine von m ehreren  A rte n  sub jek tiver Sachkenntnis ist, e n t
spricht d ie ob jektive  Sachkenntnis de r S tim m bevölkerung, so dass m an  sie aufgrund de r Fragen 
ü b er d ie K enntnis de r In ha lte  und d ie M otivation  de r S tim m abgabe beu rte ilen  k a n n 4. Bei den 
beiden  V orlagen vom  28. Sep tem ber lag das N iveau d e r Sachkenntn is u n te r  dem  langfristigen 
M ittel (1991-1995). D ies ist relativ  erstaunlich , w ar doch d ie K am pagne bei beiden  Vorlagen 
(insbesondere  ab er bei de r A nti-D rogenin itia tive) lang und  lebhaft, und Inform ationen  dazu 
lagen in g rösser M enge vor. M an k onn te  zw ar aufzeigen, dass das N iveau de r Polarisierung

4 Z um  A ufbau  des  Index  d e r  S achkenn tn is , s. M arqu is (1997), S. 47 (M arqu is, L ionel, 1997. «P o litique ex te rieu re  
e t d em o cra tie  d irec te» , Travaux et Communications, N r. 35, A b te ilu n g  fü r P olitikw issenschaft, U n iv ers itä t 
G en f). K urz  gesag t, d e r  In d ex  d e r  S achkenn tn is  k o m b in ie rt d ie  E rg eb n isse  bei d e r  K en n tn is  m it d en jen igen  
bei d e r  M o tiva tion .
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einer Vorlage und das Niveau der Konflikte, das dadurch auf der politischen Bühne entsteht, 
einen für die Erfassung der Probleme durch das Volk ungünstigen Zusammenhang schaffen 
können 5. Es ist aber immerhin festzustellen, dass die Anti-Drogeninitiative in der Öffentlich
keit insgesamt besser begriffen wurde als der Bundesbeschluss über die Finanzierung der 
Arbeitslosenversicherung.

D er Grund für das tiefe allgemeine Niveau der Kenntnis der Vorlagen vom 28. Septem ber war 
vor allem der, dass die Leute zuwenig wussten, was auf dem Spiel stand. D er Index der M otiva
tion seinerseits war relativ hoch und war ein Ausdruck davon, dass die Öffentlichkeit in ihrer 
G esam theit eine «starke» Meinung hatte, obwohl sie über die Vorlagen nicht gut informiert 
war. H ier muss festgehalten werden, dass 50 Prozent der Stimmenden bereits vor Beginn der 
Kampagne eine feste Meinung zur Anti-Drogeninitiative hatte. Beim Bundesbeschluss über 
die Arbeitslosenversicherung waren es 40 Prozent. Und schliesslich muss festgestellt werden, 
dass die Kampagne zu beiden Vorlagen die Zahl der Befürw orterinnen eher erhöhte: von 
denjenigen, die sich in der letzten Woche vor der Abstimmung entschieden, stimmten mehr für 
die A nti-Drogeninitiative und den Bundesbeschluss über die Finanzierung der Arbeitslosen
versicherung (33, resp. 49 Prozent) als von denjenigen, die sich eine bis sechs Wochen vor der 
Abstimmung entschieden hatten (29, resp. 48 Prozent) oder deren Meinung von Anfang an 
gemacht war (26, resp. 42 Prozent).Trotzdem war der Effekt der Kampagne begrenzt.

3. Der Bundesbeschluss über die Finanzierung der 
Arbeitslosenversicherung

3.1 Die Ausgangslage

D er dringliche Bundesbeschluss über die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung wurde 
vom Bundesrat, mit Unterstützung des Parlam ents6, als Antw ort auf das schwerwiegende Pro
blem des Bundesdefizits ausgearbeitet. D er Beschluss sah eine Kürzung von 1 resp. 3 Prozent 
(je nach H öhe der vorherigen Leistungen) der Taggelder der Arbeitslosen vor, um die Ausga
ben der Arbeitslosenversicherung (um rund 160 Millionen Franken pro Jahr) zu reduzieren 
und um deren Schulden, die sich 1997 auf nahezu 7 Milliarden Franken beliefen, teilweise zu 
tilgen. D er Beschluss trat am 1. Januar 1997 zusammen mit zwei weiteren Sparmassnahmen in 
Kraft, worauf ein kleines Arbeitslosenkomitee von La Chaux-de-Fonds mit Unterstützung der 
G D P (Gewerkschaft Druck und Papier) und des VPOD (Schweizerischer Verband des Perso
nals öffentlicher D ienste) das Referendum  ergriff. Die grössten Gewerkschaften und die Sozi
aldem okratische Partei waren zunächst skeptisch, was die Chancen des Referendums anging, 
unterstützten es dann aber schliesslich trotzdem. Vergessen wir nicht, dass der Beschluss auch 
die Aufhebung der nicht rückzahlbaren Subventionen des Bundes an die Arbeitslosenversiche-

5 S. M arquis (1997): S. 59-60, das Beispiel der Bedeutung der Aussenpolitik.
6 Die Vorlage w urde im N ationalrat mit 105 gegen 65 Stimmen und im Ständerat mit 36 gegen 5 angenommen.



rung, d.h. einer Deckung von 5 Prozent der Ausgaben der Versicherung in der H öhe von 200- 
300 Millionen Franken pro Jahr zur Folge hatte. A ber es waren vor allem dieTaggeldkürzungen, 
die vom Referendum skom itee und von der Referendumskampagne anvisiert wurden, wie die 
Analyse der Abstimmung denn auch bestätigte.

Das Schweizer Volk lehnte am 28. Septem ber den Bundesbeschluss sehr knapp ab (es war mit 
50,8 Prozent Nein das fünftknappste Resultat in der Geschichte der Abstimmungen in der 
Schweiz). Die Abstimmung brachte «nur» 40,3 Prozent der Stimmberechtigten an die Urne, 
und dies trotz einer für beide Vorlagen besonders lebhaften Abstimmungskampagne. N am ent
lich der vom SGB und der Linken gegen die bürgerlichen Parteien vorgebrachte Vorwurf, diese 
wollten die Sozialversicherungen abschaffen7, trugen zur Polarisierung der Kampagne bei und 
vielleicht auch dazu, dass daraus eine A rt Testabstimmung für die Zukunft der Sozialversiche
rungen in der Schweiz wurde. Was die Parteien angeht, so machten die Linke (SPS, GPS, PdA 
und LdU) und einige Rechtsaussen-Parteien (SD und Lega) gegen den Bundesbeschluss mo
bil, wobei sie vom SGB, den Angestelltengewerkschaften und den christlichen Gewerkschaften 
unterstützt wurden. Zusätzlich zum Links-rechts-Graben war zu erwarten, dass die Rate der 
Arbeitslosigkeit der verschiedenen Landesregionen die Abstimmung ebenfalls beeinflussen 
w ürde8. Die Analyse der D aten aus der Umfrage sollte feststellen, ob diese Faktoren effektiv 
entscheidend waren dafür, wie das Schweizer Volk am 28. Septem ber abstimmte.

3.2 Das Abstimmungsprofil

W ährend die Abstimmung vom 26. Septem ber 1993, also genau vier Jahre zuvor, in allen 
Kantonen und allen sozialen Kategorien eine grosse M ehrheit zugunsten des Beschlusses über 
die Arbeitslosenversicherung ergab (70 Prozent Zustimmung), hat die Abstimm ung vom 
28. Septem ber 1997 die Schweiz sozusagen in zwei Teile gespalten. Das Abstimmungsprofil 
zeigt ziemlich klare U nterschiede zwischen m ehreren Bevölkerungsgruppen. Als erstes be
trachten wir die Verbindung zwischen der Abstimmung und den «klassischen» sozio-demogra- 
phischen Merkmalen (Tabelle 3.1).

An erster Stelle scheint das Geschlecht eine zwar bescheidene, aber signifikante Rolle gespielt 
zu haben: die Frauen haben den Beschluss häufiger abgelehnt als die Männer. D er G rund dafür 
ist nicht klar, aber man kann von der A nnahm e ausgehen, dass die berufliche Situation der 
Frauen im allgemeinen prekärer ist als diejenige der Männer. Ihr Nein wäre also Ausdruck der 
Angst vor dem Kündigungsrisiko, welchem sie in einer ungünstigen wirtschaftlichen Konjunk
tur ausgesetzt sind, in der das Phänomen der LangZeitarbeitslosigkeit seit m ehreren Jahren 
ständig wächst9. Diese «Zukunfts-Stimmabgabe» müsste demnach in allen sozialen Kategorien

7 Dazu kam gegen Ende der Kampagne die Verbreitung eines internen Verwaltungsdokuments durch den 
SGB, das verschiedene mögliche Sparszenarien im Bereich Sozialversicherungen enthielt. D iese Aktion 
wurde vom Bundesrat und den bürgerlichen Parteien heftig kritisiert (s. NZZ, 23.09.97, S.13; N ZZ, 25.09.97, 
S.13).

8 Auch die K om m entatoren zogen am Tag nach der Abstimmung diese Analyse bei, welche sich auf die kan to
nalen R esultate abstützte und diese in Beziehung brachte mit der A rbeitslosenrate in den K antonen (s. z.B. 
Journal de Geneve, 29.09.97, S.l).

9 Es muss präzisiert werden, dass die Befragung auf eine gleichmässige Zahl Frauen und M änner verteilt war, 
so dass der «Fraueneffekt» nicht der Tatsache zugeschrieben werden kann, dass diese d irek ter von der 
A rbeitslosigkeit betroffen sind.
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Tabelle 3.1: Bundesbeschluss über die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung -
Stimm verhalten nach sozio-dem ographischen M erkmalen

Merkmal/Kategorie % Ja (n) Korrelations-
Koeffizient3

Total e ffe k tiv .............................................................. 49 .2
Total V O X .................................................................... 46 533

Geschlecht................................................................ ........V =  .1 3**
M ä n n e r................................................................ 52 286 7  =  .2 6 **
Frauen .................................................................. 39 247

A lte r ............................................................................. ........V =  .1 9 **
1 8 - 2 9  J a h re ..................................................... 36 61 R =  .1 5 **
3 0 - 3 9  J a h re ..................................................... 42 119
4 0 - 4 9  J a h re ..................................................... 40 116
5 0 - 5 9  J a h re ..................................................... 43 99
6 0 - 6 9  J a h re ..................................................... 66 64
70  Jahre und ä l t e r ......................................... 57 74

Wohnverhältnis....................................................... ........V =  .1 4**
W ohneigentum ................................................. 53 25 5 X =  n.s
Genossenschaft................................................ 50 12
M ie te rin ............................................................... 39 262

Häufigkeit des Kirchgangs................................. ........V =  .1 7**
Mindestens einmal pro W o c h e .................. 56 63 y  =  - .2 3 * *
Mindestens einmal pro M o n a t................... 54 54
Mehrm als jä h r lic h .......................................... 56 102
Nur an besonderen A n lä s s e n ..................... 41 22 0
N ie ........................................................................ 35 88

Sprachregion ........................................................... ........ V =  .1 2 *
D eutschschw eiz.............................................. 49 40 7 X =  n.s
R om andie ........................................................... 35 108
Tessin ................................................................... 33 18

*p < .05 , * *p < .0 1 , n.s.: nicht signifikant.
a Zusätzlich zu dem gewöhnlich in den VOX-Analysen verwendeten Cramer’s V (V) geben w ir den Koeffizienten an, der dem 

Status der unabhängigen Variablen entspricht: Lambda (X) oder Tau ( t )  für nominale Variablen, Gamma (y) für ordinale 
Variablen, Pearson’s R (R) oder Eta (r)) für intervallskalierte Variablen.

Quelle: VOX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 28. September 1997

Vorkommen, deren  A rbeitsstellen  unsicher sind. A n zw eiter Stelle ha t auch das A lter der A n t
w ortenden als e rk lä ren d er Fak tor ein gewisses Gewicht: es ist ein U nterschied von durch
schnittlich k napp  30 Prozen t zwischen den Jüngsten  (18-29 Jahre: 36 P rozen t Ja) und den kurz 
vor o der nach d e r Pensionierung stehenden  Personen (60-66 Jahre: 66 Prozent Ja) festzustel
len. D as A rgum ent d e r p rek ären  beruflichen Situation kann also auch im Zusam m enhang m it
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dem A lter vorgebracht werden: die Jüngsten, die oft noch in der Ausbildung stehen oder ihre 
erste Stelle haben, haben im allgemeinen eine relativ unsichere berufliche Stellung und ein 
bescheidenes Einkommen (56 Prozent von ihnen verdienen weniger als 5000 F ranken)10, auf
grund dessen sie nur Anrecht auf reduzierte Taggelder hätten. Tiefere Leistungen wären für die 
am stärksten von Arbeitslosigkeit bedrohten G ruppen besonders ungünstig.

Eine dritte Variable der Stimmabgabe ist das Wohneigentum: wer W ohneigentum besitzt, 
sprach sich mehr für den Beschluss aus, als wer in M ietwohnung oder -haus lebt. Diese Variable 
muss wahrscheinlich mit dem Einkommen in Verbindung gesehen werden, haben doch nur 
32 Prozent der Eigentümerinnen und Eigentümer ein Einkommen unter 5000 Franken gegen
über 56 Prozent bei den M ieterinnen und Mietern. So könnte die Kombination eines E in
kommenseffekts und eines mit Wohnsicherheit verbundenen Effekts die Triftigkeit des Faktors 
«Eigentümer -  Mieter» erklären. Weiter muss auch die Sprachregion berücksichtigt werden, 

^ ^ w a s  schon aus den Resultaten der verschiedenen Kantone hervorgeht. So stimmte denn auch 
^ ^ d i e  von Arbeitslosigkeit stärker betroffene Westschweiz in grösserem Mass gegen den Be

schluss als die Deutschschweiz, was dazu führte, dass die Resultate stärker zugunsten des 
gegnerischen Lagers ausfielen. Und schliesslich spielte auch die Intensität der Religionsaus
übung eine Rolle: die regelmässigen Kirchgängerinnen unterstützten den Beschluss in grös
serem Masse als diejenigen, welche die Kirche oder andere religiöse Einrichtungen nie oder 
selten besuchen. Es zeigte sich ausserdem, dass diese Variable stark mit dem A lter zusammen
hängt, und dass ihre eigentliche Wirkung auf den Ausgang der Abstimmung relativ bescheiden 
war, was demnach durch den Stellenwert, den die A rbeit im christlichen D enken einnimmt, 
oder durch die Abstimmungsparolen der konfessionellen Parteien (CVP, EVP) erklärt werden 
kann. Um zum Schluss der «klassischen» sozio-demographischen Variablen zu kommen, bleibt 
noch festzustellen, dass der W ohnort (Stadt oder Land) keine Rolle gespielt hat, ebensowenig 
die Konfession (protestantisch oder katholisch).

Bis jetzt wurden die meisten Variablen, deren Auswirkung auf den Ausgang der Abstimmung 
wir aufzeigen konnten, in Zusammenhang mit der A rbeitssituation der verschiedenen Katego
rien von Bürgerinnen und Bürgern gebracht, welche sie unterscheiden. Wir schauen uns jetzt 
die Variablen an, die direkt mit der A rbeitssituation Zusammenhängen und welche offenbar 
wirklich das wichtigste Kriterium für den Urnenentscheid des Schweizer Volkes waren.

Als erstes spielte die Ausbildung keine wesentliche Rolle, obwohl diejenigen mit höherer Aus-

• bildung (Hochschule, Universität) anscheinend eher vom Bundesbeschluss überzeugt waren. 
Zweitens hatte auch der soziale Status keinen spürbaren Einfluss auf die Stimmabgabe. Immer
hin ist festzustellen, dass sich die Selbständigerwerbenden (Landwirte, freie Berufe, Geschäfts
leute) und die oberen Kader für die Leistungskürzungen aussprachen. Unterscheiden wir nach 
Sektoren (privat und öffentlich) und nach Kader und Angestellten, so ist festzustellen, dass die 
Angestellten den Beschluss ablehnten, egal, in welchem Sektor sie arbeiten. Dagegen sprachen 
sich zwar die Kaderleute der Privatwirtschaft mehrheitlich für die neue Finanzierung der A r
beitslosenversicherung aus, die Kaderleute des öffentlichen Sektors dagegen, die eigentlich 
weniger stark von Kündigungen bedroht sind, zählten zu den erbittertsten Gegnern der Vorla-

10 D ie höheren A lterskategorien verfügen über ein höheres Einkom m en: 45 Prozent der 30-39-Jährigen haben 
ein Einkom m en von unter 5000.- Franken, bei den 40-49-Jährigen sind es 35 und bei den 50-59-Jährigen 
27 Prozent.
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Tabelle 3.2: Bundesbeschluss Uber die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung -
Stimmverhalten nach M erkmalen der Ausbildung und der Anstellung

Merkmal/Kategorie % Ja (n) Korrelations-
Koeffizient

Total e ffe k tiv ....................................................................
Total V O X ...........................................................................

49 .2
46 533

Ausbildung ............................................................................. .........  V =  n.s.
Obligatorische Schulzeit..................................... 47 60 y  =  n.s.
B e ru fs le h re .............................................................. 42 25
M a turitä t/L ehrersem inar.................................... 36 36
Höhere B erufsausbildung................................... 42 53
Höhrere techn. Lehranstalt, Kaderschule .... 58 48
Universität, ETH ...................................................... 56 79

Berufskategorie ................................................................... .........  V = n .s .
Lan d w irtsch aft....................................................... 58 12 X =  n.s.
Freie/akadem ische B e ru fe ................................ (57) (7)
H andel/H andw erk .................................................. 58 57
Oberes K a d e r .......................................................... 55 38
M ittleres/tiefes K ader........................................... 42 135
Lehrberufe ............................................................... 36 14
Qualifizierte A rbeitskraft..................................... 43 155
Unqualifizierte A rbeitskraft................................ (47) (5)

Berufliche Stellung ............................................................ .........  V =  .1 5 *
Selbständ igerw erbend ........................................ 58 76 X =  n.s.
Kader im Privatsektor.......................................... 54 91
Angestellt im Priva tsektor................................. 43 162
Kader im öffentlichen S ek to r............................ 33 43
Angestellt im öffentlichen S e k to r ................... 42 97

Art der Berufsausübung................................................... .........V =  .1 9 **
Aktiv im Berufs leben............................................ 47 314 X =  n.s.
P en sion iert............................................................... 59 107
In A usb ild u n g .......................................................... 42 26
Im Haushalt tä t ig ................................................... 32 69
A rbe its los ................................................................. 14 14

Arbeitslosenrate im Kanton ............................................ .........  V =  .1 2 *
0 - 2 % ........................................................................ 46 11

OCNJfII

2 - 4 % ........................................................................ 52 89
4 - 6 % ........................................................................ 48 339
Uber 6 % .................................................................... 33 94

Monatliches Haushaltseinkommen.............................. .........  V =  n.s.
Unter 3 0 0 0 . - ........................................................... 46 55 II p CO

3 0 0 0  bis 5 0 0 0 - ................................................... 40 147
5 0 0 0  bis 7 0 0 0 - .................................................... 50 156
Uber 7 0 0 0 - ............................................................ 51 134

*p < .0 5 , * *p < .0 1 , n.s.: nicht signifikant.

Quelle: VOX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 28. September 1997
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ge. Diese Tatsache ist wahrscheinlich mit der «politischen Kultur» eines Grossteils der Kader
leute in öffentlichen Betrieben in Zusamm enhang zu bringen, deren Mobilisierung zur Vertei
digung der sozialen Errungenschaften seit mehreren Jahren zum Alltag gehört.

D arauf betrachteten wir den Einfluss der «Berufstätigkeit» der Stimmenden, ob sie berufstätig, 
pensioniert, in Ausbildung, im H aushalt beschäftigt oder arbeitslos sind. W ährend das Stimm- 
verhalten der aktiv im Arbeitsleben Stehenden dem Durchschnitt der G esam theit der Befrag
ten entsprach, ergriffen die Pensionierten Partei für den Beschluss. A ndererseits lehnte die 
Kategorie der Stimmenden, deren Arbeitssituation am prekärsten war, d.h. natürlich die Ar
beitslosen sowie die in Ausbildung Stehenden, den Bundesbeschluss über die Finanzierung der 
Arbeitslosenversicherung klar ab. Auch die im Haushalt Beschäftigten lehnten ihn ab. Dieses 
Resultat stimmt mit dem oben erwähnten Geschlechtseffekt überein, handelt es sich hier doch 
fast ausschliesslich um Frauen. Und schliesslich spielte die Beschäftigungslage in den verschie
denen Kantonen eine bestimmte Rolle, wie wir schon beim Punkt der Sprachregion feststellten. 
Diese Verbindung verschwindet aber, wenn wir die Beziehung zwischen A rbeitslosenrate und 
Abstimmungsergebnis nach Sprachregion genau untersuchen. So gibt es namentlich im Ver
gleich mit den A rbeitslosenraten keinen signifikanten Unterschied im Abstimmungsergebnis 
zwischen den einzelnen Deutschschweizer Kantonen. Daraus kann geschlossen werden, dass 
die Beschäftigungslage insofern wichtig war, als sie auf beiden Seiten der Sprachgrenze unter
schiedlich eingeschätzt wurde. Interessant ist aber, dass das Einkommen der Stimmenden kei
nen wirklichen Einfluss auf deren Stimmverhalten h a tte 11.

Das bedeutet wahrscheinlich, dass das Einkommen allein nicht bestimmend war, dass aber ein 
tiefes Einkommen kombiniert mit einer beruflich prekären Lage eher zu einer A blehnung der 
Leistungskürzungen führte. Dieser Interaktionseffekt kann durch die Beziehung zwischen 
Stimmverhalten und Einkommen illustriert werden, die vom Geschlecht bestim mt wurde (da 
die Frauen in einer beruflich prekäreren Situation sind). W ährend das Einkom men bei den 
M ännern keinen Unterschied ausm achte (52 Prozent Ja bei denjenigen, die weniger als 
5000 Franken monatlich verdienen gegen 54 Ja bei denjenigen, deren M onatseinkom men hö
her ist), hatte es bei den Frauen einen gewissen Einfluss (33 Prozent, resp. 46 Prozent Ja). Zum 
Einfluss der mit der Beschäftigung zusammenhängenden Faktoren kann zusammenfassend 
gesagt werden, dass die Opposition gegen den Bundesbeschluss über die Finanzierung der 
Arbeitslosenversicherung nicht in Bezug zu Ausbildung, Beruf oder genauer Einkom mensklas
se stand, wohl aber in Bezug zum sozialen Umfeld oder der heiklen Lage in bestimmten 
Berufen.

Alle sozio-demographischen Variablen, deren Einfluss auf das Stimmverhalten wir aufzeigen 
konnten, deuten auf einen besonderen Zusammenhang mit der beruflichen Situation der Stim
menden hin. Anders ausgedrückt: die Beschäftigungslage in verschiedenen gesellschaftlichen 
Gruppen wirkte vermittelnd. Es ist aber wahrscheinlich, dass dieser Einfluss durch eine Kam-

11 Aufgrund der Analyse der G em eindeergebnisse des Bundesamtes für Statistik muss die fehlende Beziehung 
zwischen der A rbeitslosenrate und dem Stimmverhalten innerhalb der beiden Sprachgebiete allerdings e t
was nuanciert werden: diese Analyse zeigt, dass zwar «die grösste Polarisierung entlang der Sprachgrenze 
stattfand», dass aber trotzdem  «für die Bezirksergebnisse ein statistischer Zusam m enhang zwischen der 
H öhe der A rbeitslosenrate und der Verwerfung der Vorlage festzustellen» war: «je höher die A rbeitslosig
keit, desto höher die Verwerfung der Vorlage. D ieser Zusammenhang kann ebenfalls innerhalb der Sprach- 
regionen festgestellt werden». (Quelle: http://www.admin.ch/bfs/news/pm/dp97096.htm).
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Tabelle 3.3: Bundesbeschluss über die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung -
Stim m v erhalten nach politischen M erkmalen

Merkmal/Kategorie % Ja (n) Korrelations-
Koeffizient

Total e ffektiv ...................................................................... 49.2
Total V O X ............................................................................ 46 533
Kenntnis ................................................................................ .........V -  .16**

K le in ............................................................................ 61 110 7  = - . 1 9 * *
Ziemlich k le in ........................................................... 44 174
M it te l........................................................................... 39 118
Gross ........................................................................... 42 131

Vertrauen in die Regierung.............................................. ......... V -  .13*
V ertrauen................................................................... 54 199 Y = - .1 9 * *
Unentschieden......................................................... 39 94
M isstrauen................................................................. 41 237

Parteisympathiea ................................................................. .........V -  .46**
Sozialdemokratische P a r te i................................ 18 72 Y =  .48**
Grüne Partei/Grünes Bündnis.............................. (44) 0 )
LdU, E V P .................................................................... (67) (9)
Christlichdemokratische Volkspartei................ 62 29
Freisinnig Demokratische Parte i/L iberale...... 66 55
Schweizerische V o lksparte i................................ 67 30
Rechtsaussenparteien (Freiheitspartei, S D ) ... (0) (4)
Ohne Parteisympathien......................................... 45 267

Einordnung auf der Links-Rechts-Achse .................... .........V -  .29**
Links-aussen............................................................ 29 38 Y =  .42**
L inks............................................................................ 29 93
M it te ............................................................................ 48 229
R echts ........................................................................ 72 74
Rechts-aussen......................................................... 62 42
Keine Einordnung.................................................... 33 45

Einordnung auf der Links-Rechts-Achse
In der Deutschschweiz: L inks ............................ 36 98 V =  .22**

M i t te ............................ 52 199 Y  =  .38**
Rechts.......................... 68 82

In der Romandie: L in k s ............................. 7 28 V =  .60**
M it te ............................. 23 26 Y  =  .84**
Rechts.......................... 74 27

Gewerkschaftsmitgliedschaft......................................... .........V -  .18**
M itglied....................................................................... 35 60 Y =  .36**
Mitgliedschaft vo rstellbar.................................... 28 74
N icht-M itglied........................................................... 52 381

SGV-Mitgliedschaft............................................................. ......... V - n .s .
M itglied....................................................................... 52 29 Y  = - .2 2 *
Mitgliedschaft vo rstellbar.................................... 59 58
Nicht-M itglied........................................................... 44 423

*p < .05 , * *p < .0 1 , n.s.: nicht signifikant.
a Für diese Variable und für die Links-Rechts-Achse wurden die Kategorien <keine Partei' und 'keine Einordnung' für die 

Bewertung des Korrelationskoeffizienten nicht berücksichtigt.

Quelle: VOX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 28. September 1997
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pagne verstärkt wurde -  insbesondere derjenigen des linken Lagers die aus einer zu Beginn 
finanziellen Frage eine soziale Frage der A nnehm barkeit der Reformmassnahmen in der A r
beitslosenversicherung machte. Anders gesagt, es war nicht so sehr die Unruhe angesichts der 
Finanzlage des Bundes und der Verschuldung der Arbeitslosenversicherung, die eine vorherr
schende Rolle spielte, sondern eher die materielle Situation der vom Leistungsabbau betroffe
nen Personen. D ie traditionelle ideologische Polarisierung der Kampagne widerspiegelt sich 
im relativ grossen Einfluss der politischen Variablen auf das Abstimmungsergebnis vom 
28. Septem ber ( Tabelle 3.3).

Es kann zunächst festgestellt werden, dass das Niveau des Wissens spürbar mit dem Stimm- 
verhalten zusammenhängt: der Anklang, den der Bundesbeschluss beim Volk hatte, nahm mit 
zunehm ender Kenntnis darüber ab. Dies erklärt sich zum Teil durch die Tatsache, dass die 
Stimmenden aus dem linken Lager, die mit grösser M ehrheit gegen den Beschluss waren, ein 
wenig besser auf dem Laufenden w aren12. Weiter unterstützten die Bürgerinnen und Bürger, 
die der Regierung kein grosses Vertrauen entgegenbringen, die Vorlage weniger stark, wie es 
allgemein der Fall ist, wenn die Regierung dem Volk eine um strittene Frage vorlegt. Viel 
stärker ist aber die Beziehung zwischen dem Stimmverhalten und der Bindung zu einer Partei: 
bei dieser Abstimmung spielten die Mechanismen der Parteiparolen vollumfänglich. Die starke 
Polarisierung der Referendumskampagne widerspiegelt sich auch im sehr klaren Zusam m en
hang zwischen dem Stimmverhalten und der Einordnung in der Links-Rechts-Achse. W ährend 
links weniger als 30 Prozent der Stimmenden den Bundesbeschluss guthiessen, liegt der Pro
zentsatz im Zentrum  im Durchschnitt, und rechts ist eine klare M ehrheit zugunsten des Be
schlusses festzustellen (mehr als zwei D rittel Ja). Dieser Zusammenhang kann noch genauer 
festgestellt werden, wenn man davon getrennt das Abstimmungsergebnis in den beiden grossen 
Sprachregionen betrachtet: In der Deutschschweiz hiessen die V ertreterinnen des linken La
gers den Beschluss zweimal weniger gut als diejenigen der Rechten, in der Romandie war diese 
Tendenz noch stärker vorhanden: die Annahme der Vorlage war bei der Rechten zehnmal 
höher als bei der Linken. Und schliesslich bleibt festzuhalten, dass das Einkommen zwar einen 
bestimmten Einfluss hatte, aber nur bei der Linken: die Zustimmung zum Beschluss nimmt 
prozentual zum Einkommen klar ab. Im Zentrum  und im rechten Lager besteht keine solche 
Verbindung. Insgesamt zeigt also der Einfluss der politischen Variablen vor allem die Polarisie
rung der Frage auf, zu der die Abstimmungskampagne mit grösser Sicherheit beigetragen hat. 
Sowohl die Parteien der Linken wie der Rechten konnten ihre A nhängerinnen dazu bringen, 
der Parteilinie zu folgen, und es gelang ihnen auch, die Parteilosen mit politischen Präferenzen 
zu überzeugen, so dass sie den Empfehlungen des linken oder des rechten Lagers folgten.

Zum Abschluss dieser Übersicht über die das Stimmverhalten bestimmenden Faktoren betrachten 
wir noch den Einfluss der politischen Werte auf das Stimmverhalten. Diese bestehen aus 
13 Abstufungen von 1 bis 7 und drücken die Meinungen auf einer Linie zwischen zwei gegensätzli
chen Haltungen aus: zum Beispiel Zentralismus vs. Föderalismus. Wir schauten uns zuerst die Werte

12 49 Prozent d er Stimmenden der Linken waren <eher auf dem Laufenden) (Kenntnisgrad 3 und 4), gegenüber 
41 Prozent der Stimmenden der Rechten und 37 Prozent aus der politischen Mitte. Zwar kann nicht gesagt 
w erden, dass die Kampagne der Linken effizienter war, aber sie w ar vermutlich klarer in dem Sinn, dass die 
Verteidigung der sozialen Errungenschaften ein Them a ist, in dem die Linke führend ist. Dem gegenüber 
be tra f die Notwendigkeit zu sparen diesmal die Ausrichtung von Beiträgen an eine sozial besonders benach
teiligte Gruppe; die Interferenz dieser beiden A spekte hat wahrscheinlich die Stellung der B efürw orterinnen 
der Vorlage geschwächt.
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Tabelle 3.4: Bundesbeschluss über die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung -
Gründe fü r  ein Nein, in Prozent

Grund Stimmende Nichtstimmende

1. Die Leistungen dürfen nicht weiter gekürzt werden; die 31 36
Schaffung neuer Sozialfälle muss vermieden werden

2. Es darf nicht auf dem Rücken der Ärmsten gespart werden 29 26
3. Es müssen andere Finanzierungsquellen gefunden werden; 24 24

die Finanzverwaltung des Bundes ist schlecht
4. Ich bin (war) arbeitslos; wir sind von der Arbeitslosigkeit 19 13

bedroht; aus Solidarität mit den Arbeitslosen 6 10
5. Wir müssen die Arbeitslosigkeit bekämpfen, nicht die Arbeitslosen
6. Der Staat muss die Arbeitslosenkasse weiter subventionieren; 3 2

gegen den Abbau des Sozialstaates
7. Empfehlung von Dritten 3 1

(politische Partei, Bundesrat, Bekannte,...)
8. Argumente für ein Ja, falsche Argumente 3 1
9. Andere Gründe 34 34

Total* 152 147
(n = 270) (n =  136)

* Das Total liegt über 100%, weil zwei Antworten möglich waren; 5% der Stimmenden nannten keinen Grund für ihren 
Entscheid.

Quelle: VOX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 28. September 1997

an, die in einer bivariaten Analyse mit dem Stimm verhalten im Zusammenhang zu stehen schienen. 
Danach betrachteten wir ihren relativen Einfluss auf das Stimmverhalten durch ein Vorgehen der 
logistischen Regression: Dieses Vorgehen erlaubt es, 61 Prozent der Antworten (n=507) vorauszu
sagen, was sehr bescheiden ist, und zeigt, dass nur zwei oder drei dieser Werte zu den für das 
Stimmverhalten bestimmenden Faktoren gezählt werden können. Die Skala <Einkommensgleich- 
heit vs. grosse Einkommensunterschiede> ist in signifikanter Weise mit dem Stimmverhalten ver
bunden (R=.09**): dies weist in die gleiche Richtung wie unsere Hypothese, nach der die wichtigste 
Dimension für das Stimmverhalten die Annehmbarkeit der Massnahmen war, welche das Einkom
men der Arbeitslosen reduzierten. Zwei weitere Werte standen ebenfalls in einem, wenn auch 
schwachen Zusammenhang mit dem Entscheid für die Stimmabgabe: die Skala Intervention des 
Staates vs. wirtschaftliche Konkurrenz» (R=0.5) und die Skala <Umweltschutz vs. wirtschaftliches 
Wohlergehen». Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Werte zugunsten der Einkommens
gleichheit (und etwas weniger stark diejenigen, welche der Intervention des Staates und der Ökolo
gie das Wort reden) sich gegen die Sparmassnahmen wandten, welche den Arbeitslosen seit Anfang 
1997 auferlegt wurden13.

13 W erden alle Variablen der verfügbaren W erte genommen, bleibt diese Konstellation unverändert: die Varia
ble <Einkommensunterschiede> ist immer die bestimmendste, die M öglichkeiten der Voraussage sind in 
diesem Modell aber nicht besser. Im übrigen sind die R esultate vergleichbar, wenn die Links-Rechts-Achse 
in das Modell aufgenommen wird, was zeigt, dass sich die relevanten W erteskalen (Einkom m en, Intervention 
des Staates, Ökologie) bei der subjektiven E inordnung in der Links-Rechts-Skala nicht vereinigen.



3.3 Die Beweggründe für die Stimmabgabe

Am Tag nach der Abstimmung setzten die meisten Kommentatoren den A kzent auf das eine 
oder andere der folgenden vier Elemente, um den Ausgang der Abstimmung über die A rbeits
losenversicherung zu erklären: der G raben zwischen den Sprachregionen, das heisst, die unter
schiedliche W ahrnehmung der Arbeitslosigkeit dies- und jenseits der Saane; die wirkliche 
Arbeitslosenrate in den verschiedenen Kantonen; die unterschiedliche Sensibilität im linken 
und im bürgerlichen Lager; und schliesslich und vor allem eine Solidaritätsbezeugung zugun
sten der A rbeitslosen14. Die drei ersten Faktoren wurden bereits im Abstimmungsprofil disku
tiert. So bleibt zu sehen, ob die Solidarität mit den Arbeitslosen effektiv die Rolle spielte, die 
man ihr zuschrieb, und ob «das Gefühl über die Vernunft siegte»15, dass diejenigen, die den 
Bundesbeschluss ablehnten, deshalb den Sieg davon trugen.

Tabelle 3.4 gibt die hauptsächlichen spontanen Beweggründe wieder (die realen oder, im Fall 
derjenigen, die nicht stimmen gingen, die möglichen), die zu einer Stimmabgabe gegen den 
Bundesbeschluss über die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung führten. Es konnte denn 
auch festgestellten werden, dass bei denjenigen, die an der Abstimmung teilnahm en, mehr als 
die Hälfte der A ntw ortenden (oder knapp 80 Prozent der angegebenen Beweggründe) die 
alarmierende materielle Situation der Arbeitslosen und den unannehm baren C harakter der 
Massnahmen, welche darauf abzielten, das Einkommen der Betroffenen zu verringern (Be
weggründe 1,2 und 4), in den Vordergrund stellten. Dagegen sprachen sich nur 3 Prozent der 
Antw ortenden gegen den zweiten Punkt des Bundesbeschlusses aus, das heisst die Streichung 
der Bundessubventionen an die Arbeitslosenversicherung. Im übrigen nannten 24 Prozent der 
G egnerinnen der Vorlage die schlechte Finanzverwaltung des Staates, der namentlich neue 
Finanzierungsquellen suchen könnte, statt die Ausgaben zu kürzen.16 Und schliesslich erwähn
ten 6 Prozent der Teilnehmenden das Hauptargum ent des Referendumskomitees, wonach der 
Bundesrat das falsche Ziel anvisiere, wenn er gegen die Arbeitslosen vorgehe, statt die Arbeits
losigkeit zu bekämpfen. Die Nicht-Stimmenden nannten im allgemeinen die gleichen Beweg
gründe. Dabei ist es interessant, festzustellen, dass beinahe 60 Prozent der Personen, die einen 
oder m ehrere G ründe der Solidarität mit den Arbeitslosen angaben (n=265, einschliesslich 
Nicht-Stimmende), Frauen waren. Dies erhellt vielleicht einen der Faktoren des Stimmver- 
haltens der Frauen, die sich schneller solidarisieren, wie schon aus anderen Analysen hervorge
gangen ist (z.B. die VOX-Analysen der Abstimmungen über das Anti-Rassismusgesetz oder 
über die erleichterte Einbürgerung). Im übrigen muss betont werden, dass das Motiv <Solidari- 
tät> in der Deutsch- und in der Westschweiz gleich oft vorgebracht wurde.

Wenden wir uns nun den Beweggründen für die A nnahm e des Bundesbeschlusses zu 
( Tabelle 3.5). W ährend die Beweggründe für eine Ablehnung bis zu einem gewissen Grad als 
«gefühlsbestimmt» eingestuft werden können, können im allgemeinen die G ründe für ein Ja 
nicht unbedingt als «vernunftbetont» gelten. Was die Stimmenden angeht, so sind hier neben 
den allgemeinen G ründen wie «die Kassen des Staates sind leer» (29 Prozent) oder «der 
Beschluss ist nötig» (21 Prozent) Werturteile zu finden wie «die Arbeitslosen kosten uns zu viel,

14 S. z. B. N ZZ (29.09.97, S. 10 und 14; 30.09.97, S. 15), Journal de Gen&ve (29.09.97, S. 1 und 3).
15 Journal de Geneve, 29.09. S. 1.
16 Diese M otivation nimmt unter anderem  Bezug auf die Vorschläge, die Kapitalgewinne an der Börse zu 

besteuern (s. N Z Z , 12.08.97, S.13).
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Grund Stim m ende Nichtstimmende

Tabelle 3.5: Bundesbeschluss über die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung -
Gründe fü r  ein Ja, in Prozent

1. Die Staatskassen sind leer, irgendwoher muss 29 17
das Geld kommen

2. Die Arbeitslosen kosten zu viel, sie sind Profiteure 25 25
sie müssen dazu gebracht werden, wieder Arbeit zu finden

3. Der Beschluss ist nötig, die Taggeldkürzungen sind eine gute Sache 21 9
4. Argumente für ein Nein 13 22
5. Empfehlung von Dritten (politische Partei, Bundesrat, Bekannte,...) 11 6
6. Die Leistungen der Versicherung sind hoch 8 6

genug, ein Abbau ist tragbar
7. Auch die Arbeitslosen müssen zum Sparen beitragen 7 12
8. Die Arbeitslosenversicherung muss saniert werden 3 2
9. Andere Gründe 30 35

Total* 147 134
(n = 228) (n =  65)

* Das Total liegt über 100%, weil zwei Antworten möglich waren; 5% der Stimmenden nannten keinen Grund für ihren 
Entscheid.

Quelle: VOX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 28. September 1997

sie sind Profiteure» (25 Prozent). Im übrigen ist es interessant, festzustellen, dass über 
10 Prozent der «Befürworterinnen» des Beschlusses, die ihre Stimme abgaben und ihren E nt
scheid begründeten, in Tat und Wahrheit einen oder mehrere G ründe für die Ablehnung vor
brachten 17. Bei denjenigen, die nicht stimmen gingen, kam das noch häufiger vor. Und schliess
lich verliessen sich viele Stimmende auf die Meinung Dritter, um einen Entscheid zu fällen. 
Insgesamt wurde dem Punkt der Durchführung von Sparmassnahmen mehr Gewicht einge
räum t als dem Argument, dass die materielle Situation der Arbeitslosen noch gut sei und diese 
deshalb nicht davon entbunden werden dürften, zu den Einsparungen beizutragen (Beweg
gründe 6 und 7: 15 Prozent).

3.4 Der Anklang der Argumente

Aus der nachfolgenden Analyse kann entnommen werden, in welchem Mass die während der 
Kampagne vorgebrachten A rgum ente effektiv Befürw orterinnen und G egnerinnen des Bun
desbeschlusses über die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung überzeugen konnten. Je

17 In dieser kleinen G ruppe Stim m ender hatten zwei D rittel eine minimale Kenntnis und nahezu 80 Prozent 
nahm en in Bezug auf die A rgum ente der Kampagne (s. weiter unten) eine dem Bundesbeschluss gegenüber 
insgesamt negative H altung ein. Das gleiche konnte bei den N icht-Stimmenden festgestellt w erden; sowohl 
in Bezug auf ihr Nichtwissen wie auf den m angelnden Zusam m enhang zwischen ihrer M einung und ihrer 
H altung gegenüber den A rgum enten der Kampagne.
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Tabelle 3.6: Bundesbeschluss über die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung  -

Bewertung der Pro-Argumente (Stimmende in Prozent)

Pro-Argumente Einver Nicht ein Weiss
standen verstanden nicht

Es ist normal, dass der Bund, für die Sanie Total 44 51 5
rung seiner Finanzen auch daran denkt, die Ja 73 23 4
Subventionen an die ALV zu kürzen Nein 20 75 5

Im Vergleich zu anderen Ländern sind Total 42 43 15
die Leistungen der ALV hoch, und eine Ja 68 17 15
minimale Kürzung der Taggelder Nein 20 65 15
ist ohne weiteres tragbar

Es gibt nicht tausend Möglichkeiten, die Total 33 59 8
7 Milliarden Schulden der ALV abzubauen: Ja 57 34 9
die Leistungen müssen gekürzt werden Nein 13 81 6

Quelle: VOX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 28 September 1997

stärker ein Argum ent die beiden Lager polarisiert, desto mehr geht man davon aus, dass es sein 
Ziel erreicht hat und die Waage zugunsten der einzelnen Entscheidungen zu neigen vermochte. 
Das erste A rgum ent für den Beschluss fasst die Meinung zusammen, dass unbedingt gehandelt 
werden müsse, um das Staatsdefizit unter Kontrolle zu bringen, und dass die Arbeitslosenversi
cherung von den seit einigen Jahren ergriffenen Sparmassnahmen nicht ausgenommen werden 
dürfe. Dieses war das am stärksten «polarisierende» Argum ent zugunsten des Bundesbeschlus
ses: es wird von den beiden Lagern diametral entgegengesetzt bewertet. Das Argument der 
unbedingten Notwendigkeit zu sparen und eine ausgeglichene Staatsrechnung zu erreichen 
war in der Tat eines der Zugpferde der Rechten im Parlament, während die Linke wie üblich 
den Standpunkt vertrat, dass nicht auf Kosten der sozialen Errungenschaften gespart werden 
dürfe. In diesem Sinn wurde dieses Argument leicht von beiden Lagern -  die scharf in Linke 
und Rechte geteilt sind -  «erkannt», und obwohl nicht bestätigt werden kann, dass es den 
Ausgang der Abstimmung beeinflusste, so ist es doch eng damit verbunden.

Das zweite Argument, das den Einfluss der M assnahmen auf die Situation der Arbeitslosen 
herabspielt18, trennt die beiden Lager weniger klar. Ein Grund dafür ist die stärkere Zahl der 
U nentschiedenen, für welche der internationale Vergleich wahrscheinlich nicht viel aussagt. 
Und das dritte Argum ent schliesslich brachte noch weniger Unterschiede: während die Gegne
rinnen und G egner des Bundesbeschlusses es eindeutig ablehnten, fand es bei den Befürworte
rinnen und Befürwortern nur eine schwache Mehrheit. Denn dieses Argument konzentriert

18 D ieses Argum ent führt unter anderem an, dass bereits seit 1996 von A rbeitgeber- wie von A rbeitnehm erseite 
ein drittes Lohnprozent einbezahlt wird (ohne dass dam it allerdings die Kosten gedeckt werden können). 
Ausserdem  wurde die Bezugsdauer für Taggelder von 250 auf 520 Tage verlängert. Im internationalen Ver
gleich sind die Leistungen «sehr hoch», während die Abzüge je  nach Leistungen differenziert werden, so dass 
die kleinen Einkom m en weniger belastet werden. U nd schliesslich ist die M assnahme vernünftig, m acht sie 
doch im M ittel nur 2.60 Franken weniger pro Tag aus (NZZ: 12.08.97, S.13; 13.08.97, S.11).



Tabelle 3 .7:  Bundesbeschluss über die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung -
Bewertung der Kontra-Argumente (Stimmende in Prozent)

Kontra-Argumente Einver Nicht ein Weiss
standen verstanden nicht

Die Behörden würden besser die Arbeits Total 78 17 5
losigkeit bei der Wurzel packen, statt auf Ja 62 30 8
dem Rücken der Arbeitslosen zu sparen Nein 92 5 3

Es ist unannehmbar, das Einkommen der Total 68 26 6
Ärmsten noch mehr anzutasten, die Lei Ja 54 40 6
stungen sind in den letzten Jahren Nein 80 14 6
bereits um 5 bis 20% gekürzt worden

Werden die Leistungen der ALV gekürzt Total 49 39 12
gibt man denjenigen recht, die Sozial Ja 35 58 7
abbau betreiben wollen Nein 61 23 16

Quelle: VOX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 28 September 1997

sich auf die Verwaltung der Arbeitslosenversicherung und auf ihre Verschuldung19, also relativ 
technische Fragen, die einem Teil der A ntw ortenden vielleicht entgangen sind. Eine zusätzliche 
Analyse dieser Kategorie von Stimmenden, die den Beschluss befürworteten, dieses letzte 
A rgum ent aber ablehnten, zeigt in der Tat auf, dass sie zum grössten Teil (73 Prozent) nichts 
oder wenig darüber wussten.

Wenn wir nun die A ntworten auf die A rgum ente für die Ablehnung des Bundesbeschlusses 
anschauen, stellen wir fest, dass sie in zwei von drei Fällen nicht nur eine grosse Zahl A blehnen
de fanden, sondern auch eine M ehrheit der Zustimmenden überzeugten! Erstens brachte das 
Argument, wonach die Behörden gegen die Arbeitslosen Vorgehen statt die Arbeitslosigkeit zu 
bekäm pfen20, viele Stimmen im gegnerischen Lager (92 Prozent der zustimmenden M einun
gen), gleichzeitig brachte es aber auch im befürwortenden Lager eine M ehrheit (62 Prozent). 
Das gleiche gilt für das Argument, das die Verschlechterung der Lebensbedingungen der A r
beitslosen brandm ark te21: eine M ehrheit zustimmender Meinungen kam sowohl bei den 
G egnerinnen des Bundesbeschlusses vor (80 Prozent) wie bei den Befürworterinnen (54 Pro-

19 Einerseits stieg die Zahl der A rbeitslosen zwischen 1991 und 1997 von 40000 auf 200000. A ndererseits 
verw andelte sich das Kapital von 2 M illiarden der Arbeitslosenversicherung in der gleichen Z eit in eine 
Verschuldung von 7 M illiarden, während für 1997 ein zusätzliches Defizit von 1.7 Milliarden veranschlagt ist. 
Ende Jahr wird sich die Verschuldung auf 7.7 Milliarden belaufen. Sogar bei einer allgemeinen Verbesserung 
der K onjunktur wird die Verschuldung w eiter steigen, weil angemessene M assnahmen fehlen (NZZ: 12.08.97, 
S.13; 15.08.97, S .ll) .

20 D ieses A rgum ent führt die M öglichkeit e iner A rbeitszeitverkürzung auf 35 W ochenstunden, der Schaffung 
von Arbeitsplätzen bei sozialen Bedürfnissen oder der Einführung von Hilfsprogrammen für die am stärk
sten von der Krise betroffenen R egionen an (s. Broschüre des Bundesrates, S. 7; NZZ: 12.08.97, S.13; 25.08.97, 
S.31)

21 D ieses A rgum ent wurde namentlich vom SGB vorgebracht, für den die Reform einmal m ehr die Schwäch
sten trifft, die 200000 A rbeitslosen, die bereits nur noch 70 oder 80 Prozent ihres vorherigen Einkom m ens 
haben. Die Leistungen wurden seit 1993 in der Tat schon viermal reduziert, um 5 bis 20 Prozent (NZZ: 
12.08.97, S.13; 13.08.97, S .ll) .

20



zent). Das einzige «polarisierende» Argument, das die G egnerinnen des Beschlusses vorbrach
ten, warnte vor einem A bbau der Sozialversicherungen, den ein Teil der bürgerlichen M ehrheit 
im Parlament vorhabe22. Dieses A rgum ent hatte allerdings nicht den gewünschten Effekt (das 
wurde schon aus den spontan geäusserten Beweggründen ersichtlich): obwohl es von den 
Befürworterinnen des Beschlusses abgelehnt wurde, konnte es nur 61 Prozent im gegnerischen 
Lager überzeugen, 16 Prozent waren hier im Zweifel. Die heftige Anprangerung der SGB- 
Kampagne, namentlich deren Veröffentlichung «geheimer» D okum ente aus dem BIGA, trug 
wahrscheinlich einiges dazu b e i23. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Kontra- 
Argumente die Bevölkerung stark aufwühlten, doch hatten sie dabei offenbar nicht viel Ein
fluss auf die Stimmabgabe. Dagegen polarisierten die Pro-Argum ente stärker, und in diesem 
Sinn schien die Kampagne zugunsten des Bundesbeschlusses wirksamer gewesen zu sein 
(s. auch Kapitel 2).

4. Die Initiative »Jugend ohne Drogen»

4.1 Die Ausgangssituation

Die Initiative «Jugend ohne Drogen» wurde am 15. D ezember 1992 lanciert. H inter dem 
Initiativkomitee stand namentlich der «Zürcher Verein zur Förderung der Psychologischen 
Menschenkenntnis», VPM, dem m ehrere nationale Parlamentsmitglieder und Elitesportler an
gehören. Innert sieben M onaten waren 141000 Unterschriften zusammengekommen. Die In
itiative «Jugend ohne Drogen» sollte eine Antwort auf die aus vier Pfeilern bestehende Drogen
politik sein, die anfangs der 90er-Jahre auf Bundesebene eingeführt worden ist. Die Initiative 
sollte diese Politik neu ausrichten, um die Anzahl der Süchtigen zu vermindern. Für das Initia
tivkomitee bargen gewisse Massnahmen im Bereich Schadenbegrenzung und Überlebenshilfe, 
wie die ärztlich verordnete Heroinabgabe, das Risiko in sich, den Drogenkonsum zu banalisie
ren. Die Drogenpolitik sollte deshalb neu ausgerichtet werden, indem jegliche Abgabe von 
Betäubungsmitteln verboten und Massnahmen ergriffen würden, die «direkt auf Abstinenz» 
und Entziehung ausgerichtet sind. Bei einem grossenTeil der umm ittelbar vor der Abstimmung

•  geführten Kampagne ging es um die Frage, ob die Programme zur Abgabe von Ersatzdrogen 
(M ethadon) ebenfalls unter das Verbot fielen -  und in welchen Mass - ,  wenn die Initiative 
angenommen würde.

In den fünf Jahren vom Zeitpunkt der Lancierung der Initiative bis zur Abstimmung hatte sich 
der Kontext der Drogenpolitik schnell verändert. Die offenen Drogenszenen, die vielleicht als 
die schockierendsten galten und die jedenfalls in den Medien am stärksten zum Zug kamen, 
wurden in dieser Zeit praktisch alle geschlossen (so der Letten in Zürich im Februar 1995). Die 
Indikatoren, die im Zusammenhang mit den sogenannt harten Drogen am meisten Gewicht

22 Diese Absichten konnten der Presse entnom m en werden, welche die Indiskretionen über die Sparvorschläge 
des Finanzdepartem ents oder des B IG A  veröffentlichte (s. Le Nouveau Q uotidien, 22.09.97, S.l).

23 S. namentlich NZZ: 23.09.97, S. 13; 25.09.97, S. 13.
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Tabelle 4.1: Initiative «Jugend ohne Drogen» -  Stimmverhalten nach sozio-demographischen
Merkmalen

Merkmal/Kategorie % Ja (n) Korrelations-
Koeffizient

Total effektiv................................................................
Total VOX...............................................................

• Zs
28 533

Geschlecht........................................................................... ........  n.s.
Männer.................................................................. 30 292
Frauen................................................................... 25 266

A lte r ....................................................................................... ........V =  .30**
18-29  Jahre........................................................ 7 69 R =  .28“
30-39  Jahre........................................................ 19 121
40-49  Jahre....................................................... 26 124
50-59  Jahre....................................................... 27 98
60-69  Jahre........................................................ 49 65
70 Jahre und darüber....................................... 47 81

W ohnort.............................................................................. ........  n.s.
Grossstadt............................................................ 25 75
Kleine oder mittlere S ta d t............................... 30 269
Land....................................................................... 26 214

Schulen/Ausbildung......................................................... ........  n.s.
Obligatorische Schulzeit................................... 37 67
Berufslehre/Berufsschule................................. 29 265
Gymnasium.......................................................... 24 38
Höhere Berufsschule/Höhere techn. Lehranstalt 25 53
Universität/ETH................................................... 23 131

Berufskategorie ................................................................ ......... V =  .18*
Landwirtschaft.................................................... 15 13 X =  .00*
Freie/akademische B erufe.............................. (33) (6)
Selbständigerwerbend..................................... 32 62
Höheres K ader.................................................... 19 37
Mittleres Kader.................................................... 19 139
Lehrberufe ........................................................... 29 14
Qualifizierte Arbeitskraft................................... 34 166
Unqualifizierte Arbeitskraft.............................. 41 56

Konfession .......................................................................... .......... n.s.
Protestantisch..................................................... 28 237
Katholisch............................................................ 30 245
Konfessionslos.................................................... 15 60
A ndere.................................................................. 23 13

Kirchenbesuch.................................................................. .........V = .22**
O ft........................................................................... 45 125 y = -.43**
Gelegentlich......................................................... 25 337
N ie .......................................................................... 14 90

*p<.05, **p<.01, n.s.: nicht signifikant.
Quelle: VOX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 28. September 1997



hatten, stabilisierten sich oder nahmen sogar eine Tendenz nach unten an, so die gemeinsame 
Benutzung von Spritzen und die Ausbreitung des H l-V irus24. Auf politischer Ebene kam es in 
der Folge zu einem weitgehenden Konsens über die Regierungsdoktrin. Zwei der drei bürger
lichen Regierungsparteien, nämlich die Freisinnigen und die Christlichdemokraten, empfahlen 
die Initiative zur Ablehnung und schlossen sich damit der Gesamtheit der Linken und Grünen 
an. Die Initiative wurde nur noch von der Schweizerischen Volkspartei (SVP) und den Rechts- 
aussen-Parteien unterstü tzt25. D er Bundesrat verzichtete auf einen Gegenvorschlag26.

4.2 Das Abstimmungsprofil

Dank einem ziemlich grossen politischen Konsens, einem relativen Erfolg im Bereich Volksge-

•  sundheit und einer im allgemeinen der Regierungspolitik günstig gesinnten Presse standen die 
Aussichten für die Initiative schlecht, und das Resultat von 29,4 Prozent Zustimmung erstaunte 
kaum. Das Nein trug denn auch in allen Kantonen den Sieg davon, wenn auch eine leichte 
Abweichung von Kanton zu Kanton festzustellen war. In 22 der 26 Schweizer Kantone variierte 
der Prozentsatz der Ja-Stimmen zwischen 25 und 35 Prozent. Genf lehnte die Initiative am 
massivsten ab (18 Prozent Ja), das Wallis (mit 45 Prozent) und das Tessin (mit 41 Prozent) 
waren die einzigen, welche die 40-Prozent-Schwelle überschritten. Eher unerwartet war dage
gen das Wegfallen des Grabens zwischen der Romandie, die in Drogenfragen als repressiver 
gilt, und der liberaleren Deutschschweiz27. Schon hier kann die Idee vorgebracht werden, dass 
die aktuelle Drogenpolitik auf einen minimalen nationalen Konsens stösst, aber das heisst 
nicht, dass liberalere Massnahmen wie zum Beispiel die Entkriminalisierung des Drogen
konsums in allen Regionen mit der gleichen Toleranz rechnen könnten. Wir werden weiter 
unten sehen, dass im System der Präferenzen beträchtliche Differenzen zwischen den Regio
nen bestehen. Bei dieser Abstimmung gab es auch keinen Graben zwischen Stadt und Land. 
Die U nterschiede der Stimmabgabe nach W ohnort sind auf nationaler Ebene effektiv nicht 
signifikant28.

Die Analyse der Tabelle 4.1 erlaubt es dagegen, das Gewicht der beiden sozio-demographi- 
schen Züge in der Abstimmung über die Initiative «Jugend ohne Drogen» hervorzuheben: 
A lter und Ausübung der Religion, in dieser R eihenfolge29. Von den Jüngeren stimmten mehr 
gegen die Initiative, was auch auf die Personen zutrifft, die nie zur Kirche gehen. Die

S. Bergman, Max, et al. 1997. «Liberaliser, reduire les risques,soigner ou reprim er? L’opinion de la population 
suisse en m atiere de drogue»,Travaux et Communications du D epartem ent de Science politique, Universität 
Genf, S. 10
Die Tessiner Lega ist die einzige Rechtsaussen-Partei, d ie keine Parole herausgegeben hatte.
Die Initiative wurde im Nationalrat mit 128 gegen 42 und im Ständerat mit 35 gegen 2 Stimmen abgelehnt. 
S. Bundesam t für Statistik, «BFS Aktuell. Die eidgenössische Volksabstimmung vom 28. Septem ber 1997», 
N ovem ber 1997.
Das Bundesam t für Statistik stellte dagegen fest, dass in der Deutschschweiz der Stadt-Land-Gegensatz 
geringer ausfiel als erw artet, während in der französischen Schweiz beachtliche Unterschiede zwischen Stadt 
und Land festzustellen waren: 27,4 Prozent Ja in den Städten gegenüber 38,2 Prozent auf dem Land (s. BFS 
Aktuell, s. oben).
Die Auswirkung auf das Stimmverhalten bleibt bei diesen beiden Variablen signifikant und wichtig, wenn 
man sie unter Einschluss der wichtigsten politischen Variablen in einer logistischen Regression betrachtet. 
D iese A rt Analyse erlaubt es, zugleich die E inordnung in die Links-Rechts-Achse und das A lter als die 
beiden Variablen mit dem grössten Gewicht für die A bstim m ung zu identifizieren.
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Grafik 4.1: Initiative «Jugend ohne Drogen» -  Der Prozentsatz der Ja-Stimmen nach Alter
und Ausübung der Religion
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Quelle: VOX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 28. September 1997

Graphik 4.1 zeigt auf, in welchem Mass die Kumulierung der beiden Züge Auswirkungen auf 
das Stimmverhalten hatte. Die unter 40-Jährigen, die nie zur Kirche gehen, lehnten die Vorlage 
massiver ab, da gab es nur 5 Prozent Zustimmung, während am anderen Ende der Skala die 
über 60-Jährigen sind, die oft in die Kirche gehen und von denen 55 Prozent der Vorlage 
zustimmten. Diese -  etwas mehr als 10 Prozent derjenigen, die an die Urne gingen, -  waren in 
der Tat die einzige demographische Kategorie, in der die Initiative mehrheitlich auf Zustim 
mung stiess.

Die Rolle des Alters in dieser Abstimmung kann leicht als Zeichen des Generationenkonflikts 
beim Thema Drogen interpretiert werden. Schwieriger ist die Interpretation bei der Ausübung 
der Religion. Man kann sagen, dass diejenigen, die öfter zur Kirche gehen, sich von der Kampa
gne beeinflussen Hessen, welche das «Leben» ins Zentrum der Ziele der Initiative stellte. In 
jedem Fall kann aufgrund der Bedeutung des Alters in dieser Abstimmung festgehalten werden, 
dass in der Drogenpolitik ein Generationenkonflikt zum Ausdruck kommt. Wenn dieser nicht 
ausschlaggebend war, hatten doch sogar die Ältesten mehrheitlich gegen die Vorlage gestimmt, 
so deshalb, weil ein grösser Konsens gegen die Initiative bestand. Man kann aber die Hypothese 
aufstellen, dass sich dieser Konflikt im Fall einer Abstimmung über die Liberalisierung der D ro
gen als ausschlaggebender erweisen könnte, was den Ausgang des Urnenganges angeht.



Tabelle 4.2: Initiative «Jugend ohne Drogen» -  Stimmverhalten nach politischen Merkmalen

Merkmal/Kategorie % Ja (n) Korrelations-
Koeffizient

Total effektiv ................................................................ 29.4
Total V O X ...................................................................... 28 533

Vertrauen in die Regierung ........................................ ....... V =  .16**
V ertrauen.............................................................. 23 208 X =  .0**
Unentschieden.................................................... 19 99
Misstrauen............................................................ 36 249

Kenntnis .......................................................................... .......  n.s.
Klein ........................................................................ 37 71
Ziemlich k le in ....................................................... 28 174
M ittel...................................................................... 29 128
Gross...................................................................... 24 185

Parteisympathiea .......................................................... ....... V = .49**
Sozialdemokratische Partei............................. 3 78 y  =  .39**
Grüne Partei/Grünes Bündnis.......................... 0 10
Landesring der Unabhängigen....................... (0) (5)
Christlichdemokratische Volkspartei/EVP.... 42 33
Freisinnig Demokratische P arte i................... 25 56
Schweizerische Volkspartei............................. 53 32
Rechtsaussen-Parteien (FP, S D )..................... 75 4
Ohne Parteisympathien.................................... 31 322

Einordnung auf der Links-Rechts-Achse ............... .......V =  .32**
Linksaussen......................................................... 10 41 y  =  .52**
L inks...................................................................... 12 99
M itte........................................................................ 26 244
Rechts.................................................................... 53 74
Rechtsaussen ....................................................... 49 41
Keine Einordnung............................................... 31 45

A rm e e ............................................................................... ....... V =  .19**
Für eine starke Arm ee....................................... 38 152 y  =  - .3 4 * *
Gemischte Einstellung....................................... 28 260
Für eine schwache oder keine A rm ee .......... 14 141

Chancengleichheit........................................................ ....... V =  .20**
Für Chancengleichheit...................................... 23 405 y  =  .38**
Gemischte Einstellung....................................... 37 134
Gegen Chancengleichheit................................. 73 11

*p<.05, **p<.01, n.s.: nicht signifikant.
a Für diese Variable und für die Links-Rechts-Achse wurden die Kategorien <keine Partei» und «keine Einordnung’ für die 

Bewertung des Korrelationskoeffizienten nicht berücksichtigt.

Quelle: VOX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 28. September 1997



Tabelle 4.3: Initiative «Jugend ohne Drogen» -  Gründe fü r  ein Ja, in Prozent

Grund Stimmende Nicht-Stimmende

Unterstützt das Ideal einer Jugend ohne Drogen 23 25
Gegen die Drogenabgabe 34 22
Für die Repression bei Süchtigen und Dealern 16 33
Gegen die aktuelle Politik (allgemeiner Grund) 10 5
Aktuelle Politik ist zu teuer 5 -
Für die Methadonabgabe 3 3
Meinung Dritter (politische Parteien, Bekannte) 9 5
Andere 42 39

Total* 142
(n =  153)

132 
(n =  67)

* Das Total liegt über 100%, weil zwei Antworten möglich waren; 2% der Stimmenden nannten keinen Grund für ihren 
Entscheid.

Quelle: VOX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 28. September 1997

Die anderen Merkmale wie Geschlecht, Zivilstand oder Ausbildung hatten keinen wesentlichen 
Einfluss auf das Stimmverhalten. Wir stellten fest, dass das Zielpublikum der Initiative -  die 
Familien mit Kindern -  dieser nicht positiver gegenüberstanden als die Alleinstehenden. Die 
direkt mit dem Drogenproblem der Jungen konfrontierte Lehrerschaft stimmte gleich wie der 
Landesdurchschnitt. Spürbare Unterschiede können zwischen den gesellschaftlichen Klassen 
beobachtet werden. So sprachen sich bei den Landwirten am wenigsten für die Initiative aus 
(15 Prozent), während die unqualifizierten Arbeitskräfte ihr am stärksten zustimmen (41 Pro
zent).

Neben dem G enerationenkonflikt brachte die Abstimmung eine Konfrontation zwischen der 
Linken und der Rechten. Das Stimmverhalten variiert denn auch beträchtlich, je nach der 
Selbsteinordnung der Personen auf der Links-Rechts-Skala ( Tabelle 4.2). Allgemein zeigte 
sich, je weiter rechts sich jem and einordnete, desto eher legte er oder sie ein Ja in die Urne. Die 
Initiative spaltete die Rechte in zwei praktisch gleich grosse Lager, sprach sich doch eine von 
zwei Personen, die sich rechts einstuften, für die Initiative aus, im Lager der Linken dagegen 
war die Ablehnung massiv, da nahm sie nur eine von zehn Personen an. Diejenigen, die sich 
zum Zentrum  zählen, ungefähr die Hälfte der Befragten, die an die U rnen gingen, waren der 
Initiative gegenüber eindeutig negativer eingestellt, während von denjenigen, die sich über
haupt nicht einordneten, klar mehr die Initiative annahmen als der Durchschnitt.

Diese Unterschiede werden noch deutlicher, wenn man Mitglieder und Sympathisantlnnen der 
politischen Parteien betrachtet. Die Grünen und die Mitglieder des Landesrings der Unabhängi
gen lehnten die Vorlage gesamthaft ab, nur 3 Prozent der Sozialdemokraten nahmen sie an. Bei 
den bürgerlichen Parteien, welche ein <Nein> empfohlen hatten, ist festzustellen, dass ein be
trächtlicher Teil der Anhängerinnen der beiden christlichen Parteien -  CVP und EVP -  dieser 
Empfehlung nicht gefolgt ist (42 Prozent). Von den der CVP «sehr nahestehenden» Personen



nahm en gar 70 Prozent die Initiative an. D ie Freisinnigen stiessen auf m ehr Gefolgschaft bei der 
Basis, da lag die Zustim m ungsrate spürbar u n ter dem  Landesdurchschnitt. Bei M itgliedern und 
Sym pathisantlnnen der Parteien , welche die Ja-Parole herausgegeben hatten , also SVP und 
R echtsaussen-Parteien , zeigte sich auch eine M ehrheit von Zustim m enden. Im m erhin ist festzu
halten, dass fast eine/r von 2 SV P-A nhängerlnnen der P arteiparo le  nicht folgte. Ausserdem  
stim m ten die der R egierung skeptischer G egenüberstehenden  im allgem einen ebenfalls der In
itiative stä rker zu (36 Prozent) als die «Unentschlossenen» und die de r Regierung V ertrauen
den 30.

W ie wir oben  sahen, ist das Wallis ein Fall für sich. N icht n u r stiess die Initiative in diesem  
K anton  au f d ie grösste  Z ustim m ung (44 P rozen t), sondern  es stim m ten auch 30 Prozen t der 
W alliser G em einden  für die V orlage31. D ie  P arteizugehörigkeit w ar ein gu ter A bstim m ungs
indikator, das R esu lta t kann teilweise dam it e rk lä rt w erden, dass d ie W alliser Sektionen der 
C V P und d e r Freisinnigen fü r die Initiative «Jugend oh n e  D rogen» d ie  Ja-Parole herausgege- 
ben h a tten , w om it sie sich den E ntscheiden de r G esam tp arte ien  entgegenstellten .

U nd schliesslich kann  aus dem  V erhalten der W ählerschaft bei de r A bstim m ung ü ber die 
In itiative «Jugend ohne  D rogen» der Einfluss zw eier W erte gelesen w e rd en 32. So stim m ten die 
A n h än g erin n en  e in e r sta rk en  A rm ee, d ie verm utlich von de r Vision e iner gesunden und star
ken Jugend ausgingen, eindeu tig  zahlreicher für die In itia tive  als die B efü rw orte rinnen  einer 
Schweiz oh n e  A rm ee. D iejenigen, die eine egalitä rere  (und  grosszügigere) Vision einer G esell
schaft haben , w elche allen C hancengleichheit b iete t, standen  de r Initiative negativer gegen
ü b er als d iejenigen, w elche für eine weniger egalitäre  G esellschaft stehen.

4.3 Die Beweggründe der Stimmabgabe

D ie A nalyse  der G ründe, welche die B evölkerung dazu brachte, d ie Initiative anzunehm en, 
zeigt drei H aup tm otive  auf: Beim  ersten  geht es um  das Z iel de r Initiative, bei den beiden 
an d eren  um  die In strum en te  der D rogenpolitik . K napp e ine  von v ier Personen, welche die 
In itiative b e fü rw orte ten , beg ründete  denn auch ih re  E ntscheidung  m it dem  Ideal e iner drogen
freien Jugend. D ie  B efü rw o rte rin n en  w aren ab er n icht n u r von diesem  Ideal beeinflusst, wel
ches von e in e r W erbekam pagne begleitet wurde, die junge Frauen , K inder und glückliche und 
von G esundheit s tro tzende  Fam ilien zeigte. Sie b rach ten  auch k o n kre tere , m it den Instrum en-

30 D ie  S kep tisch sten  k o m m en  v o r allem  aus den  R eih en  d e r  S y m p a th isan tln n en  d e r  N ich t-R eg ierungsparte ien  
u nd  von  d en jen ig en , d ie  k e in e r  P arte i n ah esteh en : 51 P ro zen t von le tz te ren  sagen , dass sie «kein V ertrauen  in 
d ie  R eg ie ru n g  hab en » , w äh ren d  d ie «M isstrau ischen» bei d en  S y m p a th isan tln n en  d e r  B u n d esra tsp a rte ien  
n u r  41 P ro zen t au sm achen .

31 S. BFS, P ressem itte ilu n g  96/1997.
32 U m  die s ign ifikan ten  W erte  zu iden tifiz ieren , g ingen w ir in d re i S ch ritten  vor. Z u n äch st id en tifiz ierten  wir 

d ie  sign ifikan t m it d em  S tim m verha lten  v erb u n d en e n  W erte  im  b iva ria ten  V erfah ren . D anach  fü h rten  wir 
e in e  log istische R eg re ss ion  zum  S tim m verha lten  du rch , m itte ls  e in es  M odells, das d ie  politischen  V ariablen 
u nd  d ie  im e rs ten  V erfah ren  id en tifiz ierten  W erte en th ie lt. So erw iesen  sich d re i W erte  als s ignifikant, näm 
lich d ie  A rm ee , die  m a te ria lis tischen  W erte und  d ie C hancen g le ich h e it. D e r  K oeffizien t de r m aterialis tischen  
W erte  w urde  in d e r  d r it te n  E ta p p e  n ich t-signifikant. In d ie se r E ta p p e  w urden  dem  R egressionsm odell d ie 
b e id en  m it dem  S tim m v erh a lten  v e rb u n d en e n  dem o g rap h isch en  V ariab len  beigefüg t, näm lich das A lte r  und 
d e r  K irchenbesuch . In  d iesem  le tz ten  M odell e rh ie lten  d e r W ert « G le ich h e it fü r  alle» ein  R  von .10*** und 
d ie  A rm ee  e in  R  von  .08** (verg lichen  m it dem  R von .15*** beim  A lte r  u nd  dem  R  von 19*** bei de r 
E in o rd n u n g  a u f  d e r  L inks-R ech ts-A chse). D as M odell e rg ib t e in  P se u d o -R 2 von  23 P rozen t.

27



Tabelle 4.4: Initiative «Jugend ohne Drogen»  -  Gründe fü r  ein Nein, in Prozent

Grund Stimmende Nicht-Stimmende

Die Initiative ist einseitig und utopisch 43 48
Die Drogensüchtigen haben Hilfe nötig 19 15
Die aktuelle Politik ist ein guter Weg 22 13
Die Initiative ist kontra-produktiv 15 18
Für eine Drogenliberalisierung 8 8
Die Alternative ist zu teuer 3 2
Meinung Dritter (politische Parteien, Bundesrat, Bekannte) 9 9
Andere 37 38

Total* 156 151
(n =  383) (n =  165)

* Das Total liegt über 100%, weil zwei Antworten möglich waren; 3,5% der Stimmenden nannten keinen Grund für ihren 
Entscheid.

Quelle: VOX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 28. September 1997

ten der Drogenpolitik zusammenhängende G ründe vor. Die Tatsache, dass die Repression 
relativ wenig spontan geäussert wurde, deutet stark darauf hin, dass es für die Befürwor
terinnen der Initiative nicht um die Wahl zwischen Repression oder Prävention ging, sondern 
um zwei Formen der Prävention: die eine mit Drogenabgabe, die andere ohne. Die Opposition 
gegen die Drogenabgabe war übrigens bei denjenigen, die für die Initiative stimmten, der am 
meisten genannte Beweggrund. Festzuhalten bleibt dabei, dass diejenigen, die der U rne fern
blieben, die Repression häufiger als Begründung für ein Ja angaben.

W ährend der Kampagne bezeichneten der Bundesrat und die Gegnerschaft der Initiative diese 
als utopisch und kontra-produktiv. Utopisch, weil sie der Vielfalt der Probleme der Drogensüch
tigen nicht gerecht wurde, kontra-produktiv, weil sie dadurch, dass sie zahlreiche Süchtige auf die 
Strasse zurückwarf, neue Probleme der Volksgesundheit und eine Zunahme der Kriminalität 
nach sich zu ziehen drohte. Die Analyse der Beweggründe für ein Nein in Tabelle 4.4 zeigt auf, 
dass das schlagendste Argument des gegnerischen Lagers dasjenige war, das die Initiative als 
utopisch und einseitig beschrieb. Deren Ablehnung lagen auch Motive zugrunde, welche mit den 
perversen Auswirkungen derselben zu tun hatten. Die spontan geäusserten Beweggründe drük- 
ken ausserdem häufig die Zufriedenheit mit der gegenwärtigen Politik aus. Und weiter begründe
ten wenige ihre Ablehnung der Initiative mit ihrer Zustimmung zu einer Politik der Drogen
freigabe.

4.4 Der Anklang der Argumente

Während der Kampagne wurden in jedem Lager verschiedene Argumente für und gegen die 
Initiative vorgebracht. Wir wollen nun sehen, in welchem Masse diese Argumente bei der Stimm- 
bevölkerung Anklang fanden. So wie sich beim Ausgang der Abstimmung und schon während



Tabelle 4.5: Initiative «Jugend ohne Drogen» -  Bewertung der Pro-Argumente
(Stimmende in Prozent)

Pro-Argumente Einver
standen

Nicht ein
verstanden

Weiss
nicht

Die Massnahmen zur Überlebenshilfe, w ie Total 32 61 7
die Spritzenabgabe, verlängern das Sucht Ja 67 25 8
problem nur, statt es zu lösen Nein 19 75 7

Die aktuelle Drogenpolitik, insbesondere Total 28 66 7
die Heroinabgabe, stiftet zum Konsum an Ja 63 31 6

Nein 14 79 7

Die schrittweise Liberalisierung der Total 52 41 7
Drogen muss auf jeden Fall verhindert Ja 81 17 2
werden Nein 40 51 9

Die Abgabe von Methadon bleibt auch Total 49 28 23
bei einer Annahme der Initiative möglich Ja 73 11 16

Nein 40 35 26

Quelle: VOX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 28. September 1997

der K am pagne die beiden Lager gegenseitig e ine Kam pagne der «Indoktrin ierung und de r D es
inform ation» vorwarfen, muss versucht w erden herauszufinden, ob gegenüber bestim m ten A rgu
m enten  eine gewisse U nklarheit herrschte. D ie Frage der M ethadonabgabe, die durch die Initia
tive gefährdet w orden wäre, wie de r B undesrat in seiner Broschüre schrieb -  das Initiativkom itee 
begann sich erst spät in der K am pagne gegen diesen Vorwurf zu w ehren könnte  die jeweiligen 
Auffassungen der beiden Lager hinsichtlich dieses Problems verdeutlichen.

Sehen wir uns zuerst die A rgum en te  des Initiativkom itees an. D ie A rgum en te  de r Ineffizienz 
de r laufenden Program m e und d e r angeblichen A nstiftung zum D rogenkonsum  durch die 
ärztlich verschriebene H ero inabgabe  überzeugten  die B efü rw o rte rin n en  de r In itiative «Ju-

•  gend ohne  D rogen» n u r in bescheidenem  M ass und stiessen bei den  G eg n erin n en  de r Vorlage 
au f s ta rke  A blehnung.

Tabelle 4.5 zeigt, dass die B efü rw orterinnen  der Initiative offenbar vor allem  positiv auf den 
W illen des Initiastivkom itees reagierten , eine schrittweise D rogenliberalisierung zu verm eiden, 
obwohl, wie wir sahen, dieses A rgum ent praktisch nie spontan als Beweggrund genannt wurde. 
D as A rgum ent stiess übrigens im gegnerischen Lager auf guten A nklang, erk lärten  sich doch hier 
im m erhin 40 Prozent dam it e inverstanden. Es zeigt sich, dass diejenigen, d ie eine schrittweise 
D rogenliberalisierung ablehnen, h eu te  m it 11 Punkten im Vorteil sind gegenüber denjenigen, die 
diese befürw orten. Es w äre dem nach gewagt, ja gar falsch, die massive A blehnung der Initiative 
als ein Z eichen der E rm utigung für eine viel liberalere Politik einzuschätzen -  zum  Beispiel im 
Sinne der Initiative «Droleg», welche bald vors Volk kom m en dürfte  und welche eine Ent- 
krim inalisierung des D rogenkonsum s zum  Ziel hat.
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Tabelle 4.6: Initiative «Jugend ohne Drogen» -  Bewertung der Kontra-Argumente
(Stimmende in Prozent)

Kontra-Argumente Einver
standen

Nicht ein
verstanden

Weiss
nicht

Die Initiative beruht auf der Illusion, dass Total 61 34 5
das komplexe Suchtproblem mit einfachen Ja 40 57 3
Mitteln zu lösen ist Nein 70 26 5

Die Annahme der Initiative hätte eine Zu Total 58 32 10
nahme der Kriminalität und der Todes Ja 34 55 12
fälle infolge Uberdosis zur Folge Nein 69 22 9

Der Wille der Süchtigen, aus der Sucht aus Total 82 13 5
zusteigen, kann nicht mit einer restriktiven Ja 65 29 7
Initiative, sondern nur mit Unterstützungs
programmen gestärkt werden

Nein 89 6 5

Quelle: VOX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 28. September 1997

Es zeigte sich, dass die Personen, die eine Drogenliberalisierung befürworten, links angesiedelt 
sind (politischer Konflikt), jünger (Generationenkonflikt), aber auch eher in der Deutsch
schweiz wohnen (Kultur- und Sprachgraben). Im einzelnen zeigte sich ungefähr eine von zwei 
Personen, die sich links oder linksaussen einordnen, einverstanden mit einer schrittweisen 
Drogenliberalisierung, wahrend im Zentrum  bis rechtsaussen im Durchschnitt nicht mehr als 
eine von drei Personen diese Auffassung hat. Die 18 bis 29-Jährigen sind die einzige A lters
kategorie, die mehrheitlich eine Liberalisierung unterstützen (55 Prozent), während die Ä lte
ren dagegen sind. Bei den über 60-Jährigen sind nur noch 22 Prozent Befürworterinnen zu 
finden. 46 Prozent der Deutschschweizer Bevölkerung sprachen sich für eine Liberalisierung 
aus, in der Romandie waren es nur 17 und im Tessin 35 Prozent. D er Sprachgraben zeigte sich 
bei dieser Abstimmung zwar nicht, tut sich aber auf, sobald es um die Drogenliberalisierung 
geht.

Die Reaktionen auf das Argument der Methadonabgabe liefern interessante Inform ationen! 
über den Grad der Unsicherheit oder gar Unklarheit, die während der Kampagne hinsichtlich 
der konkreten, durch die Initiative gefährdeten Massnahmen herrschte. Es ist festzustellen, 
dass eine grosse M ehrheit derjenigen, welche die Initiative annahmen, mit dem Argument des 
Initiativkomitees einig gingen, wonach die M ethadonabgabe auch bei einer Annahme der 
Initiative weiter möglich sei. Nur eine von 10 Personen, welche die Initiative annahmen, wollte 
offenbar gleichzeitig die M ethadonabgabe verbieten oder dachte, dass das M ethadon zusam
men mit den Betäubungsmitteln verboten würde. Dagegen fanden sich im gegnerischen Lager 
praktisch gleichviel Zustimmung wie Ablehnung dieses Arguments. Eine grosse Zahl von 
G egnerinnen schien also die Absicht der Initiantlnnen in Zweifel zu ziehen und folgte der 
Interpretation des Bundesrates, der diese Programme gefährdet sah, oder sie dachten einfach, 
dass die M ethadonabgabe durch die Initiative verboten würde. Die Zweideutigkeit der Kam-
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pagne in d ieser Frage scheint dem nach dem  gegnerischen L ager A uftrieb  gegeben zu haben, in 
dem  viele d ie A bsich ten  des In itiativkom itees als restrik tiv  e inschätz ten  und deshalb die In itia
tive ablehnten .

W as die drei H au p targ u m en te  d e r G egn erin n en  der In itiative angeht, so geh t aus Tabelle 4.6 
hervor, dass dasjenige, das d ie Initiative als zu restrik tiv  ab lehn te, bei den Stim m enden am 
m eisten A nklang  fand. D ie  Tatsache, dass die B efü rw o rte rin n en  d e r In itia tive  dieses A rgum ent 
m ehrheitlich  auch guthiessen , bestätig t nach unserer A nsicht noch e inm al, dass letz tere  die 
A bschaffung de r D rogenabgabe  geschlossen ab lehn ten  und durch  ih re  positive S tim m abgabe 
zeigen wollten, dass es e inen  dritten  Weg gäbe, d e r als P räven tion  o h n e  D rogenabgabe qualifi
z iert w erden könnte. D ie beiden  anderen  A rgum ente , die ebenfalls in de r B roschüre des B un
desrates en th a lten  w aren, überzeugten  zwei von drei G eg n erin n en  d e r In itiative und wurden 
vom  befü rw ortenden  L ager ebenfalls nicht ganz abgelehnt. W ir kön n en  davon ausgehen, dass 
die A rgum en te  des B undesra tes bei denjenigen, welche d ie In itia tive  ab lehn ten , w eitgehend 
A nklang fanden, und dass sie im befürw ortenden  L ager teilw eise au f grosse Z ustim m ung 
stiessen. D as U m gekehrte  dagegen stim m t nicht, auch w enn die m assive O pposition  gegen die 
Initiative, wie wir gesehen haben , n icht als B lankoscheck fü r e ine  schrittw eise D rogenlibe
ralisierung durch den B undesra t in te rp re tie rt w erden kann. So kann  abschliessend bestätigt 
w erden, dass die gegenw ärtige D rogenpolitik  des B undesrates d ie Basis eines m inim alen Kon
sens darstellt. E in  restrik tives K onzept wie dasjenige von «Jugend ohne  D rogen» findet heu te  
n u r bei e iner M inderheit A nklang. D as gleiche gilt ab er auch fü r ein  liberaleres K onzept wie 
dasjenige von «Droleg».

5. Die Stimmbeteiligung
Die S tim m beteiligung von 40,3 Prozent am  28. Sep tem ber 1997 lag im M ittel de r beiden letzten 
J a h re 33. Tabelle 5.1 zeigt d ie V erbindung zwischen der S tim m beteiligung und verschiedenen 
dem ographischen M erkm alen  auf. Aus ihr geht hervor, dass M änner, Ä ltere , besser A usgebilde
te  und R eichere  zah lreicher stim m en gingen als F rauen, Jüngere, w eniger gut A usgebildete und 
w eniger Reiche. D e r nach beruflicher K ategorie o d er W irtschaftssek tor gem essene gesell
schaftliche Status schein t dagegen die R ate  der S tim m beteiligung n icht beeinflusst zu haben.

M it dem  G eschlecht kann  nu r rund  1 P rozen t de r un terschiedlichen Stim m beteiligung erk lärt 
w erden, s tä rk e r ins G ew icht fallen dagegen A lter und A usbildung. G egen 12 Prozen t der U n
tersch iede w erden deutlicher, w enn das A lter als e rk lä ren d e  V ariable h inzugenom m en wird. 
D iejenigen, die an d ie U rn e  gingen, waren im D urchschnitt 4,5 bis 9 Jah re  ä lte r als diejenigen, 
die de r U rn e  fernb lieben . A nalysiert m an die S tim m beteiligung nach A ltersgruppe, kann aus

33 61 P ro zen t d e r  A n tw o rte n d e n  in u n se re r  U m frage  e rk lä r te n  aber, dass sie  an  d ie  U rn e  gegangen  w aren . D as 
sind  21 P ro zen t m e h r als in  W irk lichkeit. D iese  h ö h e re  und  ü b e r  dem  M itte l d e r  V O X -A nalysen  s tehende  
Z ah l k an n  m it d e r  T a tsache  e rk lä r t  w erden , dass P ersonen , d ie  n ich t an  d ie U rn e  gehen , auch (und  im m er 
m e h r) n ich t an  d e r  U m frag e  te iln e h m en  w ollen , sow ie m it dem  gesellschaftlichen  D ruck , de r au f  d ie  L eu te  
au sg eü b t w ird , so  dass sie v o rg eb en , gestim m t zu h ab e n , auch w enn  d ies in T at u n d  W ahrhe it n icht d e r  Fall ist.



Tabelle 5.1: Stimmbeteiligung vom 28. September 1997 nach demographischen Merkmalen

Merkmal/Kategorie % Ja (n) Korrelations
koeffizient

Tatsächliche Beteiligung.......................................... 40.3
Total V O X ...................................................................... 61 997
Geschlecht.................................................................... ........ V =  .09**

Männer..................................................................
£ «  < § "  \ 511 T =  .01**

Frauen.................................................................... 486
A lte r ................................................................................ ........ V =  .22**

1 8 -2 9  Jahre....................................................... 42 181 r| =  .34**
3 0 -3 9  Jahre........................................................ 57 235
4 0 -4 9  Jahre........................................................ 64 203
5 0 -5 9  Jahre....................................................... 72 156
6 0 - 6 9  Jahre........................................................ 70 102
70 Jahre und darüber....................................... 72 120

Ausbildung .................................................................... ........  V =  .16*
Obligatorische Schulzeit................................... 58 131 y =  .09*
Berufslehre.......................................................... 61 463
Maturität, Lehrersem inar................................. 51 83
Höhere Berufsschule......................................... 51 111
Höhere techn. Lehranstalt/Kaderschule...... 66 82
Universität/ETH................................................... 78 118

Berufskategorie .......................................................... ........  n.s.
Landwirtschaft.................................................... 67 24
Freie/akademische Berufe.............................. 80 10
Selbständigerwerbende................................... 63 100
Höheres Kader .................................................... 74 54
Mittleres Kader.................................................... 58 266
Lehrberufe ........................................................... 75 20
Qualifizierte Arbeitskraft................................... 61 289
Unqualifizierte Arbeitskraft.............................. 61 105

Berufliche Stellung .................................................... ........  n.s.
Selbständigerwerbend..................................... 64 123
Kader im Privatsektor........................................ 53 197
Angestellt im Privatsektor............................... 61 64
Kader im öffentlichen Sektor........................... 65 102
Angestellt im öffentlichen S ektor.................. 63 113

Monatliches Haushaltseinkommen ....................... ........ V -  .10**
Unter 3 0 0 0 .- ........................................................ 56 121 Y =  .15**
3000 bis 5 0 0 0 - ................................................ 56 298
5000 bis 7 0 0 0 . - ................................................ 62 276
Uber 7 0 0 0 - ......................................................... 68 213

Region ........................................................................... ..........V =  .12**
Deutschschweiz................................................. 65 713 x =  .01**
Französische Schweiz....................................... 53 235
Italienische Schweiz.......................................... 47 49

Quelle: VOX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 28. September 1997



Grafik 5.1: Unterschied zwischen der durchschnittlichen Stimmbeteiligung und der
Beteiligung nach Altersgruppe
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Bemerkung: Ein positiver Prozentsatz deutet auf eine überdurchschnittliche Stimmbeteiligung hin. 
Quelle: VOX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 28. September 1997

der Graphik 5.1 entnommen werden, dass die unter 40-Jährigen im allgemeinen unterdurch
schnittlich stark am Stimmen interessiert sind. Berufliche Ausbildung und Einkommen hängen 
zwar mit der Stimmbeteiligung zusammen, aber da diese zwei M erkmale stark miteinander 
verbunden sind, ist es schwierig zu sagen, welches der beiden für die Erklärung der Stimm
beteiligung bestimmender ist.

Die Stimmbeteiligung variierte wie üblich nach Region. Die Stimmberechtigten der Romandie 
und des Tessins stimmten proportional weniger oft als diejenigen der Deutschschweiz. Dage- 

^ ^ g e n  konnte kein nennenswerter U nterschied zwischen Stadt und Land festgestellt werden, 
^^feusä tz lich  kann gesagt werden, dass eine Interaktion zwischen Geschlecht und Graben Stadt/ 

Land besteht. Zwar hatte das Geschlecht keinen wesentlichen Einfluss auf die Stimmbetei
ligung, es ist aber festzustellen, dass in den ländlichen Regionen weniger Frauen an die Urne 
gingen als Männer (Graphik 5.2). Dagegen gab es keinen nennenswerten Unterschied zwi
schen Klein- und Grossstädten.

Wir können eine starke, wenn auch in einem Sinne tautologische Verbindung zwischen allgemei
nem Interesse an der Politik und Stimmbeteiligung beobachten. Es erstaunt auch nicht besonders, 
dass die Personen, die grundsätzlich an Abstimmungen teilnehmen, auch am 28. September an 
die U rne gingen. Wie steht es aber mit denjenigen, die nur selektiv stimmen gehen? Von den 
503 Befragten, die bestätigten, dass sie nur bei bestimmten Gelegenheiten oder bei besonderen 
Themen abstimmen, beteiligten sich 56 Prozent an dieser Abstimmung. Also ging m ehr als die
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Tabelle 5.2: Stimmbeteiligung am 28. Septem ber 1997 nach politischen M erkmalen

Merkmal/Kategorie % Ja (n) Korrelations
koeffizient

Vertrauen in die Regierung ........................................ ........ n.s.
V ertra u e n ................................................................. 64 339
U nentschieden....................................................... 57 191
M isstrauen ............................................................... 61 457

Sachkenntnis................................................................... ........V -  .3 9 **
K le in ............................................................................ 30 23 8 y  =  .5 6 **
Ziemlich k le in .......................................................... 61 28 7
M itte l.......................................................................... 73 314
Gross.......................................................................... 85 158

Parteisympathien........................................................... ........ n.s.
Sozialdemokratische P arte i............................... 67 117
Christlichdemokratische V o lksp arte i............. 63 48
Freisinnig Demokratische P a r te i..................... 80 71
Schweizerische Volkspartei............................... 92 51

Teilnahme an Abstimmungen ................................... ........V -  .5 7 **
N ie .............................................................................. 5 128 x =  - .5 7 * *
S e le k tiv ..................................................................... 56 503
Im m e r ........................................................................ 92 339

*p < .05 , **p < .01 , n.s.: nicht signifikant.

Quelle: VOX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 28. September 1997

H älfte von ihnen diesm al an die U rne. D a ab er die Stim m beteiligung aller diesm al B efragten 
bei 61 Prozent lag, lag die B eteiligung der letzten K ategorie diesm al doch u n ter dem  D urch
schnitt.

Parteim itgliedschaft o der -  Sympathie, d ie E inordnung auf der L inks-R echts-A chse und der 
G rad  des V ertrauens in die R egierung beeinflussten die Stim m beteiligung nicht. E ine M eh rh e it 
von 56 Prozent derjenigen, die keiner besonderen  Partei nahestehen, nahm en an d e r Abstim-" 
m ung teil, aber ihre B eteiligungsrate lag lau t unserer B efragung u n ter dem  na tionalen  D urch
schnitt (61 Prozent). U nd schliesslich erwies sich das N iveau der relativen K enntnis des Inhalts 
der Vorlagen als ein sehr gu ter B eteiligungsindikator. Von denjenigen, die am  besten  au f dem 
L aufenden w aren, gingen e indeutig  m ehr an die Urne.

34



Grafik 5.2: Unterschied der Stimmbeteiligung zwischen Männern und Frauen nach Wohnort

Unterschied zwischen Beteiligung Männer-Frauen

Grossstadt Kleinstadt Land

Wohnsitz

Bemerkung: Ein positiver Prozentsatz deutet auf eine überdurchschnittliche Stimmbeteiligung der Frauen hin. 
Quelle: VOX-Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 28. September 1997

6. Methodischer Steckbrief
Die vorliegende Analyse beruht auf einer Umfrage, die das GfS-Forschungsinstitut in den 
beiden Wochen nach der Abstimmung durchgeführt hat. Die Stichprobe entsprach der Norm 
der VOX-Analysen. Es wurden 1001 Personen befragt, die nach einem kombinierten Zufalls-/

•  Quoten-Prinzip von O rten und Personen ausgewählt wurden. Damit war eine angemessene 
Vertretung von Geschlecht, A ltersgruppen, Berufen, A rt der Agglomeration und Sprachre- 
gionen sichergestellt. 716 Interviews wurden in der Deutschschweiz durchgeführt, 236 in der 
Romandie und 49 im italienisch-sprachigen Landesteil.

Mit einer Zufallsauswahl ergibt die Grösse der Stichprobe ein Vertrauensintervall von ± 3 Pro
zent. Dies bedeutet, dass ein aufgrund unserer Stichprobe berechneter Wert von 50 Prozent mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent zwischen 47 und 53 Prozent liegt.

Die Analyse der D aten wurde mit Hilfe des Statistikprogramms SPSS durchgeführt. Die Inter
pretation bivariater Zusammenhänge stützt sich auf den Koeffizienten von Cram er’s V ab, 
welcher die Stärke der Beziehung zwischen zwei Variablen misst. Der Wert 1 bedeutet vollstän
dige, der Wert 0 gar keine Übereinstimmung. W erte unter 0.15 deuten auf einen sehr schwachen
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Zusammenhang hin. C ram er’s V wird in den Tabellen nur angegeben, wenn die Irrtumswahr
scheinlichkeit (Bedeutung) sich auf höchstens 0.05 beläuft. In diesem Fall besteht der Zusam
menhang mit einer Sicherheit von 95 Prozent. Ist das Irrtumsrisiko jedoch höher als 0.05, 
bedeutet der Vermerk «n.s.», dass der Koeffizient nicht signifikant ist. Zusätzlich zu dem in den 
VOX-Analysen verwendeten Cramer's V geben wir den Koeffizienten an, der dem Status der 
unabhängigen Variablen entspricht, wie er in Bemerkung a der Tabelle 3.1 angegeben ist. Um 
den Einfluss der unabhängigen Variablen auf die dichotomischen abhängigen Variablen zu 
messen, wandten wir das Verfahren der logistischen Regression an. In diesen Fällen wurde der 
Prozentsatz der effektiv durch die Gleichung oder das Pseudo R2 vorausgesagten Fälle als 
Gültigkeitsmassnahme der Modelle angegeben.



Analysen eidgenössischer Urnengänge 
Analyses des votations föderales 
Analisi delle votazioni federali

Hauptergebnisse der Abstimmungen vom 28. September 1997
Dominique Wisler, Lionei Marquis, Max Bergman

•  Zwei Vorlagen wurden dem Schweizer Volk am 28. September 1997 zur Abstimmung vorgelegt: 
der Bundesbeschluss über die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung und die Initiative «Ju
gend ohne Drogen». Beide wurden abgelehnt. Im ersten Fall kann halbwegs von einer Ü berra
schung gesprochen werden. Das von einem Arbeitslosenkomitee ergriffene Referendum erhielt 
in der Tat anfangs von den wichtigsten Gewerkschaften keine Unterstützung. Das Ergebnis war 
übrigens mit 50,8 Prozent Nein-Stimmen sehr knapp. Es war das fünftknappste Resultat in der 
Geschichte der Abstimmungen in der Schweiz. Im zweiten Fall, der Initiative «Jugend ohne 
Drogen», war die Ablehnung schon eher erwartet worden. Das Resultat von 70,6 Prozent Nein 
stimmt mit dem grossen Konsens überein, der sich hinter der Drogenpolitik des Bundesrates 
gebildet hatte. Die Initiative wurde nur von der SVP und der extremen Rechten unterstützt.

Trotz einer sehr mittelmässigen Stimmbeteiligung (40 Prozent) konnte der Urnengang als Test 
für die Sozialpolitik der Behörden gewertet werden, und die Aufmerksamkeit der Eliten und 
der Medien war sehr intensiv. Trotzdem war der Wissensstand der Bevölkerung bei der A bstim
mung vom 28. September recht gering. Dagegen waren die Meinungen über die Vorlagen 
geteilt. Schliesslich wurden beide Vorlagen als relativ wichtig eingeschätzt, insbesondere was 
ihre Auswirkungen auf das Land anging.

Bundesbeschluss über die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung

Das Abstimmungsergebnis beim Bundesbeschluss kann ziemlich gut mit den mit der Arbeitssi
tuation verbundenen Faktoren erklärt werden. Selbständigerwerbende (58 Prozent Ja), Kader 
und der Privatsektor (54 Prozent) sowie Pensionierte (59 Prozent), hiessen den Beschluss gut. 
Die meisten anderen sozio-professionellen Kategorien waren dagegen: Angestellte im Privat
sektor (48 Prozent), Kader und Angestellte der öffentlichen Hand (33 resp. 42 Prozent), Personen 
in Ausbildung (42 Prozent) und, am eindeutigsten, die Arbeitslosen (14 Prozent). Die auf dem 
Arbeitsmarkt Benachteiligten lehnten den Bundesbeschluss ebenfalls eher ab: die Annahmerate 
lag bei den Jungen unter 30 Jahren bei nur 36 Prozent, bei den Frauen lag sie 7 Prozent unter dem 
Durchschnitt. Eine Mehrheit der Männer hiess den Beschluss gut.

Ausser der Kategorie der sozial und beruflich Gefährdeten waren auch die Kantone der Ro- 
mandie klar gegen den Beschluss. Rund eine/r von drei Westschweizerinnen stimmte ihm zu,

37



während die Deutschschweizerinnen zweigeteilt waren: hier stimmte eine/r von zweien Ja. Da 
die Arbeitslosenrate auf kantonalem Niveau in der Deutschschweiz nicht direkt mit dem A b
stimmungsergebnis im Zusammenhang steht, kann davon ausgegangen werden, dass es das 
Bild oder die Erfahrung der Arbeitslosigkeit waren, welche für den Ausgang der Abstimmung 
bestimmend war.

Die Politik spielte eine vorherrschende Rolle bei dieser Abstimmung. Die politischen Präferen
zen, die vielleicht durch die polarisierende Kampagne noch verstärkt wurden, hatten einen gros- 
sen Einfluss auf die Abstimmung. Die Linke lehnte den Beschluss klar ab (29 Prozent), während 
die Rechte ihn ebenso klar guthiess (69 Prozent). Im übrigen ist der Links-Rechts-Graben in der 
Romandie klarer erkennbar als in der Deutschschweiz. So machte die Rate der Ja-Stimmen in der 
Romandie bei der Linken 7 Prozent aus, bei der Rechten kletterte sie auf 74 Prozent.

Die Gründe für die Ablehnung des Bundesbeschlusses zeigen zwei Dinge: es wurden gleichzei
tig die nötige Solidarität mit den Arbeitslosen und der Wunsch nach einer anderen Finanzie
rung für die Arbeitslosenversicherung laut. Bei den A nhängerinnen der Vorlage stand der 
technokratische Wunsch nach Sanierung der Bundesfinanzen im Vordergrund, gekoppelt mit 
dem Wunsch, die als Profiteure abgestempelten Arbeitslosen dazu zu bringen, wieder A rbeit zu 
finden. Die Argumente der Befürw orterinnen des Bundesbeschlusses waren gezielter und sehr 
polarisierend, jene der G egnerinnen waren eher auf Konsens ausgerichtet und überzeugender.

Initiative «Jugend ohne Drogen»

Die Initiative brachte keine Polarisierung, weder zwischen den Landesregionen noch zwischen 
Stadt und Land. H inter der massiven Verwerfung der Initiative zeichnen sich trotzdem  zwei 
grössere Konflikte ab. D er erste ist politischer A rt. Die Opposition war bei denjenigen, die sich 
selber links einordnen, sehr ausgeprägt, stimmte da doch nur eine von zehn Personen mit Ja, 
während es bei denjenigen, die sich rechts einordnen, eine von zwei war. Diejenigen im Z en
trum neigten eher zum oppositionellen Lager, dort stimmte eine von vier Personen ja. Was die 
Regierungsparteien angeht, so ist festzustellen, dass die der SP N ahestehenden die Initiative 
praktisch einstimmig ablehnten (3 Prozent Zustimmung), während die Anhängerschaft der 
SVP sie als einzige annahm, allerdings mit einer knappen M ehrheit (53 Prozent).

Ausser dieser sehr starken politischen Komponente zeigte sich anlässlich der Abstimmung ein 
latenter Generationenkonflikt. Bei den 18 bis 29-Jährigen stimmte weniger als eine Person von zehn 
für die Initiative, während es bei den über 60-Jährigen eine von zwei waren. Die Initiative mobili
sierte auch diejenigen, die oft in die Kirche gehen, während diejenigen, welche die Kirche niemals 
besuchen, sie klar ablehnten. Die Anhängerinnen der konfessionell ausgerichteten Parteien, welche 
ein Nein empfahlen, stimmten in der Mehrzahl ebenfalls für die Initiative (42 Prozent Ja).

Die Analyse der Beweggründe erlaubt es, davon auszugehen, dass die B efürw orterinnen der 
Initiative sich vor allem gegen die Abgabe von Betäubungsmitteln stellten, ohne jedoch einer 
grösseren Repression das Wort zu sprechen. Diejenigen, die die Initiative ablehnten, sprachen 
vor allem auf die Argum ente an, welche die Initiative als zu restriktiv, den Drogenproblemen 
schlecht angepasst und kontra-produktiv darstellten, sie sprachen sich aber auch mit einer



knappen M ehrheit für eine schrittweise Drogenliberalisierung aus. Insgesamt haben die Geg
nerinnen einer Liberalisierung aber noch einen Vorsprung von zehn Punkten auf letzteren. Es 
zeigte sich, dass die gegenwärtige Drogenpolitik des Bundesrates als einzige allgemein A n
klang findet, da offenbar heute weder die Liberalisierung noch die Repression beim Volk 
mehrheitlich auf Zustimmung stossen würden.

Die Stimmbeteiligung

Das allgemeine politische Interesse, die früheren Stimmbeteiligungen sowie der Bekanntheits
grad der Vorlagen sind die Merkmale, welche die Stimmbeteiligung am besten erklären. Auch 
Alter und Region sind wichtig. Einerseits gingen weniger unter 40-Jährige an die Urne, als es 
ihrer effektiven Vertretung in der Bevölkerung entspräche. Andererseits ist die Westschweizer 

M  Bevölkerung traditionell weniger stimmfreudig als diejenige in der Deutschschweiz. Da vor 
allem die Jungen und die Einw ohnerinnen der Romandie gegen das Referendum waren, hätte 
das sehr knappe Resultat leicht negativ für diese beiden gesellschaftlichen G ruppen ausfallen 
können. Geschlecht, Ausbildung und Einkommen hatten bei dieser Abstimmung einen kleine
ren aber trotzdem signifikanten Einfluss auf die Stimmbeteiligung. Dagegen hatten weder die 
Gesellschaftsklasse, die Links-Rechts-Einordnung oder die Religion, noch der Grad des Ver
trauens in die Regierung einen Einfluss auf die Stimmbeteiligung.
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